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CHRISTOPH MORGELI

Nationalsozialistische Organisationen
im Kanton Zirich. Ein Geheimdokument
des Regierungsrates von 1938

Am 30. Mai 1938 reichte der Stadtziircher SP-Kantonsrat Ferdinand
Hauser! zuhanden des Regierungsrats folgende Interpellation? ein:

«Ist dem Regierungsrat bekannt, dass in der letzten Zeit namentlich in
der Stadt Ziirich von Organisationen und Gruppen eine verstirkte politi-
sche Propaganda, die sich gegen unsere demokratischen Staatsprinzipien
richtet, getrieben wird?

Ist der Regierungsrat nicht der Ansicht, dass diese Propaganda die geis-
tige und politische Unabhingigkeit des Landes gefihrdet und dass es not-
wendig ist, fiir ihre Abwebr, soweit dies auf kantonalem Boden maglich ist,
zu sorgen?

Der Regierungsrat wird ersucht, dem Kantonsrat und Volk Auskunft da-
riiber zu geben, welche Massnahmen er gegen die geschilderte Propaganda
und fiir die Forderung der geistigen Landesverteidigung im Kanton Zii-
rich zu ergreifen gedenkt.»

Als der Kantonsrat den Vorstoss am 11. Juli 1938 beraten wollte, war
der Interpellant vorerst im Saal nicht auffindbar. Er erschien verspitet
mit einem Stapel von Broschiiren und Zeitungen, was im Saal fiir er-
hebliche Heiterkeit sorgte. Ansonsten war dem Rat allerdings bewusst,
dass Hauser ein ernstes Problem ansprach, das von hoher politischer

! Ferdinand Hauser (geb. 1910), Kanzleiangestellter, 1935-1947 Kantonsrat (SP) fiir den
Stadtziircher Wahlkreis 4 und 5.

2 Von einem oder mehreren Parlamentariern an die Regierung gerichtetes Verlangen
um Auskunft in einer bestimmten Sache.
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Bedeutung war und das letztlich zu einem umfassenden regierungs-
ritlichen Bericht und einem hirteren Vorgehen der Behorden gegen
nationalsozialistische Umtriebe auf Ziircher Kantonsgebiet fiihrte.

In seiner Begriindung meinte Interpellant Hauser einleitend, er wolle
keine «Propaganda- oder Hetzrede» halten, zumal seine Sozialdemo-
kratische Partei bewiesen habe, dass ihr Bekenntnis zur Demokratie
kein leeres Wort sei.? Sie betrachte es nicht nur als ihr moralisches
Recht, sondern als ihre politische Pflicht, diese Demokratie zu vertei-
digen. «Entweder wird die schweizerische Demokratie mit den antide-
mokratischen Organisationen fertig, oder dann werden diese Organi-
sationen mit unserer Demokratie fertig», fiihrte der Redner aus.

Kantonsrat Ferdinand Hauser dusserte sein Erstaunen iiber die Pas-
sivitit der Behorden in der Abwehr der Nazi-Gruppierungen im Kan-
ton Ziirich. Wenn es damit nicht besser werde, drohte er unverhohlen,
miisse die Arbeiterschaft mit «diesen Leuten» abrechnen. Er erwihnte
Offiziere, die angeblich der «Nationalen Front» angehérten, und zi-
tierte den Ton, den deren Blitter gegen die Fithrung von Sozialdemo-
kratie und Gewerkschaften anschlugen. Es eriibrige sich indessen, mit
der «Nationalen Front» speziell ins Gericht zu gehen, da diese Partei
vom Volk bei den letzten Wahlen ausgel6scht worden sei.” Eingehend

3 Nicola Behrens: Die Probleme der Zwischenkriegszeit, Zweiter Weltkrieg, in:
Einig — aber nicht einheitlich, 125 Jahre Sozialdemokratische Partei der Schweiz,
hrsg. von Jacqueline Fehr, Ziirich 2013, S.154-185.

4 Schon am 29. Mai 1934 hatte die Arbeiterschaft eine Kundgebung der Nationalen
Front mit der Parole «Ausrottung des jiidischen Marxismus» in der Stadthalle in Zii-
rich-Aussersihl als Provokation empfunden. Es kam zu einer eigentlichen Saal-
schlach_t. und heftigen Ausschreitungen mit zahlreichen Verletzten, darunter 6 Poli-
zisten. Ahnliches geschah schon am 25. Januar 1934 beim beriichtigten «Téssemer
Krawall». Auch dort veranstaltete die Nationale Front eine 6ffentliche Versammlung
im Restaurant «Freihof», die von Winterthurer Arbeitern gestiirmt wurde. Im Januar
1934 veriibten drei junge Frontisten einen Sprengstoffanschlag auf die Wohnung
eines Mitarbeiters des SP-Organs «Volksrecht». — NZZ Nr. 967, Blate 3, 29.5.1934,
Nr. 1161, Blatt 2, 28.6.1934, Nr. 145, Blatt 4, 26.1.1934, Nr. 750, Blatt 1, 28.4.1934.

> Die Nationale Front hatte 1935 im Kanton Ziirich 40 Prozent ihrer Wihlerschaft
verloren; 1938 biissten sie in der Stadt Ziirich, 1939 im Kanton Ziirich simtliche
Parlamentsmandate ein. — Beat Glaus: Die Nationale Front, eine Schweizer Faschis-
tische Bewegung 1930-1940, Ziirich/Einsiedeln/Kéln 1969, S.118-123. — Walter
Wolf: Faschismus in der Schweiz, Die Geschichte der Frontenbewegung in der deut-

schen Schweiz, 1930-1945, Ziirich 1969, S. 327-339.
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Abb. 1: Hetze des «Volksbundes» gegen Juden. Aufnahme der
Kantonspolizei Ziirich in den 1930er-Jabren. (Staatsarchiv Ziirich,
Forodienst der Kantonspolizei Ziirich, Nr. 2680)
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befasste sich Ferdinand Hauser auch mit der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und der Geheimen Staatspolizei
(Gestapo) auf schweizerischem Boden. Heute werde die Demokratie
nicht mehr von Marxisten bedroht, sondern von Kriften der extremen
Rechten. Er forderte eine entschiedenere geistige Landesverteidigung
und die Unterstiitzung entsprechender Publikationen sowie des Radios.
Kantonsrat Hauser schloss seine — von linker Seite applaudierten — Aus-
fuhrungen mit einem Zitat einer New Yorker Rede von Literaturno-
belpreistriger Thomas Mann®, worin dieser zum «Kampf fiir eine so-
ziale Demokratie» aufgefordert hatte.”

Regierungsrat Robert Briner®, Chef der Ziircher Polizei- und Mili-
tirdirektion, stellte in seiner Antwort fest, dass die Polizei die vom
Interpellanten beschriebenen Vorkommnisse scharf im Auge habe.
Seine Direktion sei gegenwirtig dabei, die Sachlage in einem Bericht
zusammenzufassen, und der Regierungsrat werde dem Kantonsrat nach
den Sommerferien Kenntnis davon geben.”

¢ Der Schriftsteller Thomas Mann (1875-1955) lebte seit 1933 in Kiisnacht und iiber-
siedelte im Februar 1938 in die USA. Dort bestritt er im Friihjahr 1938 eine grosse
Vortragstournee zum Thema Demokratie.

7 Staatsarchiv Ziirich, MM 24.59 KRP 1938/101/0738. — Thomas Mann: Vom zu-
kiinftigen Sieg der Demokratie, Sonderheft der Zeitschrift «Mass und Wert», Ziirich/
New York [1938]. — Hans Rudolf Vaget: Thomas Mann, der Amerikaner, Leben
und Werk im amerikanischen Exil 1938-1952, Frankfurt am Main 2011, S. 72—74.

8 Robert Briner (1885-1960), Dr. iur., 1935-1943 als Mitglied der Demokratischen
Partei Chef der Polizei- und Militdrdirektion, danach bis 1951 Chef der Erziehungs-
direktion, 1932-1960 Prisident der Pro Infirmis, 1938—1945 Prisident der Schwei-
zerischen Zentralstelle fiir Fliichtlingshilfe, 1951 Dr. phil. h.c. der Universitit Zii-
rich, Oberst im Generalstab. — Trauerfeier fiir alt Regierungsrat R. Briner, in: NZZ
Nr. 3976, Blatt 8, 15.11.1960. — Der Ziircher Demokrat Nr. 9, 30.11.1960. — Gedenk-
schrift fiir Dr. Robert Briner, Alt Regierungsrat, 1885-1960, o. J. — Stefan G. Schmid:
Die Ziircher Kantonsregierung seit 1803, Ziirich 2003, S. 349. — Markus Biirgi: Ro-
bert Briner, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 2 (2003), S. 702. — Meinrad
Suter: Kantonspolizei Ziirich 1804-2004, Ziirich 2004, S. 218-239.

9 Staatsarchiv Ziirich, MM 24.59 KRP 1938/101/0738, Protokoll des Kantonsrates fiir
die Amtsperiode 1935-1939, 101. Sitzung vom 11.7.1938, Ziirich 1939, S. 2051-2055.
Zusammenfassung der Debatte in der NZZ Nr. 1243, Blat 8, 11.7.1938.
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Spannungen zwischen Polizeidirektor
und Polizeikommandant

Robert Briner, seit 1935 im Amt des Ziircher Polizeidirektors, war von
Anfang an mit nationalsozialistischen und frontistischen Umtrieben
konfrontiert. Dabei hatte er 1933 als (gescheiterter) Kandidat fiir das
Ziircher Stadtprisidium das Zusammengehen der Biirgerlichen mit den
Fronten noch unterstiitzt.!® Im Juli 1934 verbot der Gesamtregierungs-
rat die Kampfformationen der Nationalen Front wie auch jene der
Kommunisten und ordnete bei deren Fiithrern Hausdurchsuchungen
an. Der damit betraute Polizeiwachtmeister ging aber dabei so unge-
schickt vor, dass die «Frontler» gewarnt waren und allfillig belastendes
Material rechtzeitig beiseiteschaffen konnten. Diese Vorginge kamen
ans Tageslicht und fithrten zu scharfen Protesten von linker, aber auch
von biirgerlicher Seite. Obwohl die Untersuchung nichts eigentlich
Belastendes gegen den Polizisten ergab, musste Regierungsrat Briner
fir das polizeiliche Ungeniigen politisch geradestehen. Diese und wei-
tere Ereignisse triibten das Verhaltnis Briners zum Kommandanten der
Kantonspolizei, obwohl es sich bei Hauptmann Jakob Miiller'’ um
dessen Studien-, Verbindungs- und Parteikollegen handelte. Der sehr
korrekt und sozial denkende Robert Briner, der sich fiir die Jugendfiir-
sorge, ein angemessenes Jugendstrafrecht und fiir die Schule fiir soziale
Arbeit engagierte, und der draufgingerische, mitunter in Wirtshausern
zechende Jakob Miiller vertrugen sich nicht.'?

Seit 1935 bestand auf Grundlage einer korpsinternen Weisung eine
kleine kantonale Staatsschutzabteilung innerhalb des Spezialdienstes
von lediglich ein bis zwei Kantonspolizisten. Diese war Folge der
Griindung der Bundespolizei vom Juni 1935, welche wegen der Ent-
fihrung des deutschen Journalisten Berthold Jacob in Basel durch die

19 Mario K6nig, Daniel Kurz, Eva Sutter: Klassenkimpfe, Krisen und ein neuer Kon-
sens, der Kanton Ziirich 1918-1945, in: Geschichte des Kantons Ziirich, hrsg. von
Niklaus Fliieler und Marianne Fliieler-Grauwiler, Bd. 3, Ziirich 1994, S. 323.

11 Jakob Miiller (1885-1955), Dr. iur., 1911 Leutnant im kantonalen Polizeikorps, 1916
Oberleutnant, 1924-1939 Hauptmann und Kommandant der Kantonspolizei Zii-
rich, Major der Schweizer Armee. — Suter (wie Anm. 8), S.196-225.

12 Suter (wie Anm. 8), S. 218-220.
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Gestapo notig wurde.'® Diese kleine kantonale Abteilung hauste im
hinteren Teil der Ziircher Polizeikaserne, wobei die «Politischen» unter
der Mannschaft von einem geheimnisvollen Nimbus umrankt waren,
da dem Korps deren Aufgabenfeld weitgehend unbekannt war. Dieser
minimale Staatsschutz konnte allerdings nur Einzelfille bearbeiten; an
eine systematische Beschaffung und Verarbeitung von Informationen
war nicht zu denken.'

Ein skandaléser Vorfall am Zionistenkongress in Ziirich von 1937
liess das gespannte Verhidltnis von Regierungsrat Robert Briner und
Polizeikommandant Jakob Miiller eskalieren. Um Mitternacht be-
gehrte Polizeikommandant Miiller mit einem befreundeten Bezirksan-
walt Einlass zur geschlossenen Veranstaltung im Stadttheater, die ihm
Securitas-Wichter und jiidische Ordner verweigerten. Beim Versuch,
trotzdem in den Saal einzudringen, ging eine Glastiire in die Briiche. In
der Presse kursierten in der Folge sehr unterschiedliche Versionen tiber
den Vorfall, wobei auch der Alkoholpegel des Polizeikommandanten
zum Thema wurde. Regierungsrat Briner distanzierte sich im Kan-
tonsrat auffallend deutlich und stellte in Aussicht, dass je nach Ergeb-
nis mit aller Schirfe durchgegriffen werde: «An die Spitze des Polizei-
korps gehort ein absolut fihiger und integrer Mann.»'>

Eine externe Untersuchung durch einen Stadtberner Polizeihaupt-
mann fiel fiir den Ziircher Polizeikommandanten Miiller vernichtend
aus und bestitigte die Eindriicke von dessen Vorgesetzen. Sowohl Aus-
bildung wie Organisation, Dienstbetrieb und teilweise Ausriistung er-
wiesen sich als mangelhaft; in kriminalpolizeilicher Hinsicht sei das
Korps der Stadt Ziirich weit besser aufgestellt.'® Regierungsrat Briner
musste sich indessen den Vorwurf gefallen lassen, dass er seine Kan-
tonspolizei wohl an zu langer Leine gefithrt und die Polizeikaserne in

13 Charmian Brinson, Marian Malet: «Warum schweigt die Welt?», Die Entfiihrung
von Berthold Jacob, eine Dokumentation, Bern 2014.

14 Suter (wie Anm. 8), S. 217.

15 Staatsarchiv Ziirich, MM 24.59 KRP 1937/077/0564, Protokoll des Ziircher Kan-
tonsrates fiir die Amtsperiode 1935-1939, 77. Sitzung vom 6.9.1937, Ziirich 1939,
S.1575-1576.

16 Staatsarchiv Ziirich, P 628.7, Gutachten Miiller 1938/39. — Suter (wie Anm. 8),
S.239.
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mehr als vier Jahren lediglich zwei Mal aufgesucht habe.!” Das Verhilt-
nis zwischen dem kantonalen Polizeidirektor und dem Polizeikomman-
danten war also stark zerriittet, als der parlamentarische Auftrag zur
Untersuchung nazistischer Umtriebe an die Polizeidirektion erging.

Intensivere Polizeikontrollen

Die Verschirfung des Staatsschutzes angesichts der nationalsozialisti-
schen wie stalinistischen Bedrohung auf Bundesebene wurde vom Volk
1934 ebenso abgelehnt'® wie im Mai 1935 ein «Ordnungsgesetz» im
Kanton Ziirich!®. Der Souverin hegte zu starke Bedenken gegen aus-
ufernde polizeistaatliche Kompetenzen der Regierenden. Dennoch er-
griff der Bund Mitte der Dreissigerjahre Massnahmen zur Sicherung des
Landes durch neue Strafbestimmungen. Seit 1935 mehrten sich die Ak-
tionen der Ziircher Kantonspolizei in Absprache mit den Bundes-
behérden gegen nationalsozialistische Organisationen. Im November
1935 fanden Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der deutschen
Studentenschaft statt, wobei sich herausstellte, dass deren Mitglieder
Emigranten und andere Personen bespitzelten. Die Stadtpolizei stellte
fest, dass die Sportgruppe der NSDAP in Ziirich militdrisch organisiert
war und sich als eine Art «Sturmabteilung» nach dem Vorbild der SA
verstand. Der Bundesrat verbot die Organisation von Landes- und Kreis-
leitung der NSDAP ebenso wie das offentliche und geschlossene Auftre-
ten der Sportabteilung. Den parteimissig organisierten deutschen Stu-
denten wurde jede politische Tatigkeit auf Schweizer Boden untersagt.°

Im Friithjahr 1936 ermittelte die Kantonspolizei noch umfangreicher,
speziell bei Untergruppierungen der NSDAP wie der Hitler-Jugend
(HJ), dem Bund Deutscher Midel (BDM) oder dem NS-Lehrerbund.
Auch wenn diesen Organisationen ein illegales Verhalten nicht nach-

17 Brief von Jakob Miiller an alt Regierungsrat Oskar Wettstein, 5.6.1932, Staatsarchiv
Ziirich, Z 6.2650, Personaldossier Miiller Nr. 61. — Suter (wie Anm. 8), S. 225.

18 Rolf Soland: Zwischen Proletariern und Potentaten, Bundesrat Heinrich Hiberlin
1868-1947 und seine Tagebiicher, Ziirich 1997, S. 318-330.

19 Amtsblatt des Kantons Ziirich vom Jahre 1935, Ziirich 1935, S. 328-342.

20 Suter (wie Anm. 8), S. 217.
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gewiesen werden konnte, standen sie unter sorgfiltiger polizeilicher
Uberwachung, speziell auch beziiglich der Einfuhr von nationalsozia-
listischem Propagandamaterial.? Am 10. November 1938 schlug die
Kantonspolizei zusammen mit der Bundesanwaltschaft gegen schwei-
zerische Gruppierungen zu, die man in Kontakt mit deutschen Organi-
sationen vermutete. Es kam zu Hausdurchsuchungen bei den Zentralen
von Volksbund beziehungsweise Nationalsozialistischer Schweizerischer
Arbeiterpartei (NSSAP), dem Bund treuer Eidgenossen nationalsozia-
listischer Weltanschauung (BTE) sowie der Eidgendssischen Sozialen
Arbeiterpartei (ESAP). Das beschlagnahmte Material ergab, dass der
BTE politischen und militarischen Nachrichtendienst zugunsten von
Nazi-Stellen in Deutschland betrieb. Das Bundesstrafgericht verur-
teilte 1939 drei Schweizer und zwei Deutsche wegen Wirtschaftsspio-
nage, politischem Nachrichtendienst und Spitzeltitigkeit zu Gefing-
nisstrafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Der «Volksbund»,
das «Kampfblatt» der NSSAP, wurde verboten.??

Die Umtriebe der nationalsozialistischen Organisationen in der
Schweiz, aber auch der zunehmende Strom von Emigranten, unter
denen man Spione vermutete, notigten Polizeidirektor Robert Briner
am 19. November 1938 zu einer Verfiigung zur Schaffung einer beson-
deren Abteilung der politischen Polizei. Er folgte damit der Empfeh-
lung des externen Gutachters Hauptmann Werner Miiller von der
Stadtpolizei Bern, der die Zustinde in der Kantonspolizei untersuch-
te.?? Diese Abteilung, die in der Folge die Bezeichnung «Nachrichten-
dienst» trug, sollte feindliche Spionage und Propaganda verhindern.
Dem unverziiglich geschaffenen Nachrichtendienst — welchen die Stadt-
polizei iibrigens schon linger betrieb — mit einem Offizier und sechs

21 Geschiftsbericht des Regierungsrates an den Ziircherischen Kantonsrat 1938, [Zii-
rich] 1939, S. 51. — Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung iiber die an-
tidemokratische Tiatigkeit von Schweizern und Auslindern im Zusammenhang mit
dem Kriegsgeschehen 1939-1945 (Motion Boerlin), in: Bundesblatt 1946, Bd. 1,
S.19-28. — Suter (wie Anm. 8), S. 217.

22 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung iiber die antidemokratische Ta-
tigkeit von Schweizern und Auslindern im Zusammenhang mit dem Kriegsgesche-
hen 1939-1945 (Motion Boerlin), in: Bundesblatt 1946, Bd. I, S. 19-28. — Wolf (wie
Anm. 5), S. 74.

23 Staatsarchiv Ziirich P 628.7, Gutachten Miiller, S. 33-38.
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Polizeisoldaten oblag es, die «extremen politischen Parteien und Grup-
pen», speziell deren Leiter, Versammlungen, Presse und Flugblitter zu
beobachten. Ebenso sollten die politischen Fliichtlinge und Emigran-
ten {iberwacht und simtliche politischen Delikte behandelt werden.?*

Geheimbericht an den Regierungsrat

Der auf die Zeit nach den Sommerferien versprochene Bericht der
Polizeidirektion in Beantwortung der Interpellation von Ferdinand
Hauser verzogerte sich bis zum 12. November 1938. Dann lag der
29-seitige, von Regierungsrat Robert Briner unterzeichnete Bericht vor.
Allerdings ging das als «streng geheim» klassifizierte Dokument nicht
ans Kantonsparlament, sondern lediglich in sieben nummerierten Ex-
emplaren an die Mitglieder des Regierungsrats. An der Kantonsrats-
sitzung vom 21. November 1938 nahm Briner zu den von Ferdinand
Hauser aufgeworfenen Fragen Stellung.?>

Besonders seit Frithling 1938 sei eine vermehrte Propagandatitigkeit
verschiedener extremer Parteien und Gruppierungen festzustellen. Dabei
nannte der Polizeidirektor namentlich den Volksbund beziehungsweise
die Nationalsozialistische Schweizerische Arbeiterpartei (NSSAP) unter
Fithrung von Ernst Leonhardt, die Eidgendssische Soziale Arbeiter-
Partei (ESAP) unter Ernst Hofmann sowie den Bund treuer Eidgenos-
sen nationalsozialistischer Weltanschauung (BTE) unter Alfred Zan-
der. Zahlenmissig stiinden hinter diesen Gruppen nur einige Dutzend
Leute, doch veranstalteten sie durch ihre Zeitungsorgane, Flugblitter
und Handzettel eine erhebliche Propaganda. Alle diese drei Bewegun-
gen wiirden auslindisches, vornehmlich nationalsozialistisches Gedan-
kengut vertreten und die demokratischen Staatseinrichtungen und Be-
hérden «in gehissiger Weise» herabwiirdigen. Die Demokratie, fithrte
Regierungsrat Briner weiter aus, miisse verteidigt werden, und die Ver-

24 Verfiigung von Regierungsrat Robert Briner, 19.11.1938, Staatsarchiv Ziirich, P 630.8. —
Suter (wie Anm. 8), S. 218.

25 Staatsarchiv Ziirich, MM 3.57 RRB 1938/2933 (Regierungsratsbeschluss); MM
24.59 KRP 1938/111/0814 (Kantonsratprotokoll).
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eins- und Pressefreiheit miisse bei undemokratischen Umtrieben Gren-
zen finden. Da manche Organisationen tiberkantonal agierten, sei auch
der Bund fiir die Gesetzgebung zustindig und habe bereits drei Nazi-
Zeitungen verboten.

Briner schilderte sodann die bereits getroftenen Massnahmen: Die
Abwehr von extremistischem Gedankengut diene der geistigen Landes-
verteidigung, die in der Familie beginne und in der Volks- und Mittel-
schule, der Universitit sowie in allfilligen Buirgerkursen vertieft wer-
den miisse. Es sei eine vaterlindische Pflicht, die Jugend mit dem
Wesen der Demokratie vertraut zu machen und die Méglichkeiten im
Dienst einer besseren Vorbereitung fiir die geistige und militarische
Landesverteidigung viel besser auszuschdpfen. Die Rede von Regierungs-
rat Robert Briner wurde mit Beifall aufgenommen, und der sozialde-
mokratische Interpellant Ferdinand Hauser erklirte sich von der Ant-
wort immerhin als «nicht ganz unbefriedigt».?¢

Eine eingehende Studie zur Geschichte des Nationalsozialismus
und der Fronten in Stadt und Kanton Ziirich steht noch aus. Die hier
vorgelegte Quelle kann nur ein Baustein fiir die noch zu leistende wis-
senschaftliche Untersuchung sein. Der nachfolgend erstmals herausge-
gebene Bericht der Ziircher Polizeidirektion gelangte als «streng ver-
trauliches» Exemplar mit der Nummer 2 in den Besitz von Baudirektor
Rudolf Maurer.?” Das maschinengeschriebene Dokument befindet
sich als Durchschlag im Privatnachlass Maurer in Rieden/Wallisellen.?®
Sein Enkel Ulrich Maurer erlaubte uns die kommentierte Editierung
dieses wichtigen Dokuments, das uns wesentliche Aufschliisse bietet
iiber die Existenz nationalsozialistischer Organisationen im Kanton
Ziirich, die damals die demokratischen Institutionen nicht nur miss-
achteten, sondern beseitigen wollten.

26 NZ7Z Nr. 2053, Blatt 8, 21.11.1938. — Staatsarchiv Ziirich, MM 24.59 KRP 1938/
111/0814.

27 Rudolf Maurer (1872-1963), kaufminnische Ausbildung, Landwirt in Rieden/Wal-
lisellen, 1914 Statthalter des Bezirks Biilach, 1920 Regierungsrat der Bauernpartei,
bis 1929 Direktor der Polizei- und Militirdirektion, danach bis 1939 Direktor der
Baudirektion. — Christoph Mérgeli, Ulrich Maurer: «Wegen des Lernens keine
Miihe», Die Lebenserinnerungen des Ziircher Regierungsrats Rudolf Maurer (1872—
1963), in: Ziircher Taschenbuch auf das Jahr 2020, Ziirich 2019, S. 187-304.

28 Privatnachlass von Rudolf Maurer bei Ulrich Maurer, Rieden/Wallisellen.
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Realistische Einschitzung

Wihrend die Geschichte der frontistischen Bewegungen seit den spi-
ten Sechzigerjahren recht genau erforscht ist??, klaffen beziiglich der
deutschen Kolonie in der Schweiz zwischen 1933 und 1945 noch er-
hebliche Wissensliicken. Eine Ausnahme bildet eine Berliner Disserta-
tion von 19623° sowie eine Untersuchung der Haltung der eidgendssi-
schen Behorden gegeniiber den italienischen Faschisten und den
deutschen Nationalsozialisten in der Schweiz.?! Die 2019 verstorbene
Historikerin Rea Brindle®? widmete dieser «Parallelgesellschaft» ein Pro-
jekt, das indessen iiber die Anfinge nicht hinauskam.??

Der nachfolgend kommentierte und edierte Geheimbericht der Poli-
zeidirektion an den Ziircher Regierungsrat ist insofern ein eindriickli-
ches Dokument, als es den Behorden ein gutes Zeugnis beziiglich Kennt-
nis und Einschitzung der Bewegungen von Frontlern und Nazis im
Kanton Ziirich der Dreissigerjahre ausstellt. Dass eine so umfassende
Zusammenstellung gelang, ist angesichts knappster personeller und
materieller Ressourcen der Kantonspolizei erstaunlich. Der Auftrag
zum Ausbau einer Staatsschutzabteilung mit einem Offizier und sechs
Mann erteilte Regierungsrat Robert Briner erst einige Tage nach Abfas-
sung dieses Berichts.

29 Glaus (wie Anm. 5). — Wolf (wie Anm. 5). — Klaus-Dieter Zoberlein: Die Anfinge
des deutschschweizerischen Frontismus, Die Entwicklung der politischen Vereini-
gungen Neue Front und Nationale Front bis zu ihrem Zusammenschluss im Friih-
jahr 1933, Marburger Abhandlungen zur politischen Wissenschaft, Bd. 18, Meisen-
heim am Glan 1970. — Yves Schumacher: Nazis! Fascistes! Fascisti! Faschismus in der
Schweiz 1918-1945, Ziirich 2019.

30 Giinter Lachmann: Der Nationalsozialismus in der Schweiz 1931-1945, Ein Beitrag
zur Geschichte der Auslandorganisation der NSDAP, Berlin 1962.

31 Guido Bossert: Die Haltung der Eidgendssischen Behorden in den Dreissigerjahren
gegeniiber den italienischen Fascisten und den deutschen Nationalsozialisten, Bern
1984.

32 Stefan Howald: Rea Brindle (1953-2019), Die Einzigartigkeit des Lebens, in: Die
Wochenzeitung Nr. 37, 12.9.2019, S. 23.

33 Rea Brindle: Die NSDAP in der Schweiz, Elemente ciner Parallelgesellschaft, Vor
75 Jahren feierten iiber 10000 Personen im Ziircher Hallenstadion das nationalso-
zialistische Erntedankfest, in: Die Wochenzeitung Nr. 40, 5.10.2017, S. 15-17.
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Die Polizeidirektion hat sich um eine Gesamtdarstellung des rechts-
extremen Spektrums zuhanden des Gesamtregierungsrates bemiiht,
auch wenn ihr bewusst war, dass eine prizise Definition dessen, was
nationalsozialistisch, faschistisch oder frontistisch war, sie vor grosste
Probleme stellen musste. Die Rechtsextremisten-Szene bestand damals
im Kanton Ziirich aus einer Vielzahl verhiltnismissig kleiner Bewe-
gungen, die sich dauernd wandelten und darum behéordlich und poli-
zeilich schwer greifbar waren. Auch stellte die Abgrenzung von eindeu-
tig nationalsozialistischen Tendenzen gegeniiber solchen, die nach
einem l(orporatistischen oder autoritireren Staat riefen, ein schwieri-
ges Unterfangen dar. So gesehen waren nicht alle am rechten Rand
politisierenden Bewegungen einfach nationalsozialistisch oder faschis-
tisch. Der Regierungsrat tat in jenen aufgewiihlten Dreissigerjahren
wohl gut daran, seinen Bericht vertraulich zu halten; er hitte zweifel-
los zu grossen Diskussionen im Inland, ja gar zu Interventionen des
Auslandes gefiihrt. Und selbst die Bundesbehorden wiren kaum erfreut
gewesen, kommen sie doch im Bericht nicht unbedingt gut weg.

Sinnvollerweise wird unterschieden zwischen den Organisationen
der Reichsdeutschen, die sich im Berichtsjahr 1938 einer erstaunlichen
Disziplin und Zuriickhaltung befleissigten, da sie offenbar strenge An-
weisungen hatten, im Gastland kein unliebsames Aufsehen zu erregen.
Die NSDAP und ihre Gliederungen gaben denn diesbeziiglich kaum
zu Klagen Anlass, zumal die besonders provozierenden Fahnen, Zei-
chen und Uniformen seit einiger Zeit verboten waren. Anlass zu gros-
serer Sorge boten die Erneuerungsbewegungen, in denen sich die
Schweizer Mitbiirger bewegten. Gerade im Herbst 1938 machte sich
nach den aussenpolitischen Erfolgen von Hitler-Deutschland nach den
Annexionen von Saarland, Osterreich und Sudetenland ein gewisser
Defitismus breit, wihrend die an Deutschland orientierten Erneuerer
Riickenwind verspiirten. Der vorliegende Bericht unterscheidet zwi-
schen Organisationen mit und ohne Bindung ans Ausland — sprich ans
Deutsche Reich. Die hier genannten Strukturen, Zahlen und Namen
scheinen realistisch.

Was das Problem der Auflésung beziehungsweise eines Verbots be-
trifft, so musste sich der Ziircher Regierungsrat nach der Bundesver-
fassung und den einschligigen Kommentaren der Staatsrechtler rich-
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ten. Bei allzu schroffem Vorgehen war immer mit Gegenmassnahmen
zu rechnen. Speziell Verbote und Einschrinkungen an die Adresse von
Auslindern hitten sofort Retorsionsmassnahmen gegeniiber Ausland-
schweizern zur Folge gehabt. Dennoch schreckte man aufseiten der
Ziircher Exekutive nicht vor scharfen Massnahmen, polizeilichem Ein-
schreiten und stindiger Beobachtung der einschligigen Formationen
zuriick. Ausgesprochen unzufrieden war Regierungsrat Robert Briner
wie auch andere Kantonsvertreter mit dem Eidgendssischen Justiz-
und Polizeidepartement, iiberhaupt mit Bundesbern. Er beklagte aus-
driicklich die Kluft, die zwischen dem Bundesrat und dem Volk offen-
sichtlich in der Beurteilung der Gefihrlichkeit nationalsozialistischer
und frontistischer Umtriebe bestehe. Trostlich war hochstens die Tat-
sache, dass sich die diesbeziiglichen Organisationen und Gemeinschaf-
ten durch die gegenseitige Unvertriglichkeit ihrer «Fiithrer» derart zer-
splitterten und pulverisierten, dass sie zu keinem ernstzunehmenden
Machtfaktor im Kanton Ziirich heranwuchsen. Die Eifersiichteleien
und Rivalititen ihrer Protagonisten boten der Bevilkerung ein so wenig
ansprechendes Bild, dass die parteimissig organisierten rechtsradika-
len Bewegungen an der Urne seit Mitte der Dreissigerjahre massiv ein-
brachen.

koK

Der Text
Antwort des Ziircher Regierungsrates auf die Interpellation Hauser

Der eingereichte Text der Interpellation bezieht sich auf «Organisatio-
nen und Gruppen, die eine verstirkte politische Propaganda treiben,
die sich gegen unsere demokratischen Staatsprinzipien richtet». Unter
diese Gruppe fallen nach dem Wortlaut der Interpellation nur Organi-
sationen schweizerischer Staatsangehoriger, nicht aber Organisationen

von Auslindern, wie z. B. die Ortsgruppe Ziirich der NSDAP, die sich
bis jetzt streng darangehalten haben, sich nicht in unsere staatlichen
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Einrichtungen einzumischen. Nachdem der Interpellant jedoch bei
der miindlichen Begriindung seiner Interpellation im Kantonsrat auch
tiber die Auslinderorganisationen gesprochen hat, sind auch hieriiber
einige Ausfiihrungen am Platz. Dabei sind diese antidemokratischen
Auslinderorganisationen (denn nur solche fallen in Betracht) ausein-
anderzuhalten von Organisationen schweizerischer Staatsangehériger.

1. Die im Kanton Ziirich bestehenden
Organisationen der NSDAP

a) In der Stadt Ziirich besteht eine Ortsgruppe der NSDAP.

Sie zidhlt zurzeit ca. 230 Mitglieder. Die Ortsgruppe hilt monatlich
eine Pflichtversammlung ab und zwei sogenannte Sprechabende. Sie
ist in acht Zellen eingeteilt. Zwei bis drei Zellen halten zusammen
Zellensitzungen ab. Wihrend die Pflichtversammlungen im Kasino
Unterstrass®* abgehalten werden, finden die Zellenversammlungen im
Plattenhof??, Rothaus®® oder in der Linde Oberstrass®” statt. Ortsgrup-
penleiter ist Ddumling, Adolf, geboren am 8. Oktober 1891, von Miin-
chen, Kaufmann (Direktor der Atmos AG, Bahnhofstrasse 71, Ziirich),
wohnhaft in Kiisnacht-Ziirich. Daumling, seit 6. Juni 1928 in der
Schweiz, ist Kriegsinvalider. Er war friiher aktiver deutscher Offizier
und hat als Kompaniekommandant den Weltkrieg mitgemacht. Er gilt
in Kiisnacht als bescheidener und anstindiger Mensch. Stellvertreter
des Ortsgruppenleiters ist ein gewisser Berger, wohnhaft Scheuchzer-
strasse 186, Ziirich 6.

Unterorganisationen der Ortsgruppe sind: Die deutsche Arbeitsfront,
die Frauenarbeitsgemeinschaft, der Bund deutscher Midchen38, die

34 Das damalige Kasino und Vereinshaus Unterstrass an der Beckenhofstrasse 66 in Zii-
rich bestand seit 1896 und wurde 1947 abgebrochen.

35 Plattenhof, 1863 erbaut, Plattenstrasse 26 in Ziirich.

36 Hotel Rothaus, 1890 erdffnet, 2006 umgebaut, an der Sihlhallenstrasse 1.

37 Linde Oberstrass, seit Ende des 17. Jahrhunderts Gasthaus, Universititsstrasse 91. —
Susanne Gubler: Chronik der Zunft Obertrass, Ziirich [2000], S.17-28.

38 Richtig: Bund Deutscher Midel (BDM).
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Hitlerjugend, die Jungmidel, die deutsche Studentenschaft, der Opfer-
ring und die Sportabteilungen.

Die deutsche Arbeitsfront, frither Bund der Werktatigen, hat ca. 500 Mit-
glieder. Monatlich findet im Kasino Unterstrass eine Versammlung
statt. Die deutsche Arbeitsfront hat die gleiche Funktion wie die Ge-
werkschaften. Thre Zusammenkiinfte sind hiufiger als die der Partei.
Die deutsche Arbeitsfront besorgt fiir solche Mitglieder, die nach
Deutschland zuriickkehren wollen, Arbeitsstellen. Sie organisiert auch
die Reisen der K. d. E. (Kraft durch Freude). Leiter der deutschen Arbeits-
front ist Meller, Otto Albert, geboren am 21. September 1891, von Berlin,
Polierchef, wohnhaft Birchstrasse 8, Ziirich 6.

Die Frauenarbeitsgemeinschaft hilt im Hause Zeltweg 64 wochentli-
che Zusammenkiinfte ab. Es werden dort Handarbeiten fiir die ortsan-
sissigen armen Deutschen und fiir das Winterhilfswerk angefertigt.
Ebenso werden zum gleichen Zweck alte Kleidungsstiicke gesammelk.
Die Mitgliederzahl betrdgt ca. 120. Leiterin ist ein Friulein Loos, An-
gestellte beim deutschen Generalkonsulat.

Der Bund deutscher Midchen zihlt ca. 40 Mitglieder und kommt wo-
chentlich einmal im Heim am Zeltweg zusammen. Es ist eine Vereini-
gung nach Art unserer Pfadfinderinnen. Im gleichen Hause treffen sich
auch die Jungmiidel.

Die Hitlerjugend (ca. 40 Knaben) kommt ebenfalls wochentlich zusam-
men und zwar im Bootshaus des deutschen Rudervereins am Mythen-
quai.

Die deutsche Studentenschaft zahlt nur etwa 30 Mitglieder, was im
Verhiltnis zu den im Sommersemester 1938 an der Universitit und der
Eidgendssischen Technischen Hochschule 242 immatrikulierten Deut-
schen nur ein kleiner Prozentsatz ist. Sie gibt ihre Zusammenkiinfte am
schwarzen Brett der Universitit durch Zirkulare bekannt. Leiter der
deutschen Studentenschaft ist ein Peter Lufft, geboren am 31. Dezem-
ber 1911, stud. Phil., wohnhaft Stampfenbachstrasse 56.

In den Opferring, bestehend aus ca. 250 Mitgliedern, werden in der
Hauptsache solche Personen aufgenommen, die die Absicht haben, in
die Ortsgruppe der NSDAP einzutreten. Der Opferring bildet eine
Art Quarantine, in der sich die Mitglieder zu bewihren haben, bevor
sie in die Ortsgruppe aufgenommen werden.
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Die Mitglieder der Sportgruppe sind fast ausnahmslos Mitglieder der
deutschen Turnerschaft. Die Mitgliederzahl betrigt ca. 30 Personen.
Diese Sportgruppe trug frither bei Anliassen einheitliche Hemden, was
ihr gestiitzt auf den Bundesratsbeschluss tiber das Verbot des Tragens
von Parteiuniformen vom 12. Mai 1933 verboten worden ist.3? Sie hat
jetzt ihre Sportkostiime in Waldshut deponiert, wo sie an den Ubun-
gen der dortigen Sportgruppen monatlich ein- bis zweimal teilnimmt.
Sie wird von der Ortsgruppe Ziirich nicht mehr wie frither als Saal-
schutz bei Anlissen verwendet. Fiir diese Aufgabe wie auch fiir die Tiir-
kontrolle werden seit lingerer Zeit Angestellte der Securitas eingestellt.
Leiter der Sportgruppe ist ein gewisser Moritz, Angestellter der deut-
schen Handelskammer in Ziirich.

Alle diese Organisationen sind dem Ortsgruppenleiter Daumling
unterstellt. Daneben bestehen noch folgende, nicht gleichgeschaltete
Organisationen: die deutsche Kolonie, die Reichsdeutschenhilfe und
der deutsche Hilfsverein.

Unter den Begrift deutsche Kolonie fallen alle in Ziirich wohnhaften
Reichsdeutschen (ihnlich wie unsere Schweizerkolonien im Ausland).
Leiter ist gegenwirtig von Kajdacsy, Wilhelm, ehemaliger Staatsanwalt,
wohnhaft Rebwiesenstrasse 33 in Zollikon. Die Feiern an den offiziel-
len deutschen Festtagen (1. Mai als Tag der nationalen Arbeit, Ernte-
dankfest im Oktober, Feier der Gefallenen am 9. November) werden
von der deutschen Kolonie unter dem Protektorat des Generalkonsu-
lats organisiert.

Die Reichsdeutschenhilfe ist das frithere Winterhilfswerk. Die Zentral-
stelle befindet sich in Davos. Thre Aufgabe ist die 6rtliche Unterstiit-
zung von armen Deutschen. Zu diesem Zweck organisiert sie die soge-
nannten Eintopfessen im Kasino Unterstrass. Leiter dieser Hilfe ist ein
gewisser Hefner.

Der deutsche Hilfsverein ist eine rein karitative Institution, die schon

vor der Machtergreifung durch Hitler bestanden hat. Sie hat ihren Sitz

3 Bundesratsbeschluss iiber das Verbot des Tragens von Parteiuniformen vom 12.5.1933,

Eidgendssische Gesetzessammlung, Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und
Verordnungen Nr. 17, Bern 1934, S. 315-316.
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Winkelwiese 2. Leiter des deutschen Hilfsvereins ist Prof. Mayer, gebo-
ren am 21. Februar 1898, von Altona, wohnhaft Streulistrasse 17.

Ebenfalls nicht gleichgeschaltet ist der deutsche Ruderverein (Clublo-
kal am Mythenquai). Diesem Kreis gehren auch Schweizer an, in der
Hauptsache solche, welche frither Deutsche waren.

Die deutsche Turnerschaft ist dem schweizerischen Turnverband ange-
schlossen. Leiter ist ein Moritz, Gustav, geboren am 24. Oktober 1900,
deutscher Staatsangehériger, Angestellter der deutschen Handelskam-
mer, wohnhaft Ackersteinstrasse 41, Ziirich 10.

Ein ebenfalls seit Jahren bestehender neutraler Verein ist der deutsche
Miinnergesangverein.

Ferner besteht ein Verband deutscher Kriegsteilnehmer, geleitet von
einem gewissen Trondle. Wihrend dieser Verband mit der NSDAP
sympathisiert, soll das beim Verband deutscher Kriegsbeschidigter nicht
der Fall sein.

b) Im Kanton bestehen folgende Organisationen der NSDAP:

In Winterthur besteht keine Ortsgruppe, sondern lediglich eine zur
Ortsgruppe Ziirich gehorende «Zelle» mit ca. 60 Mitgliedern, der ein
Zellenleiter vorsteht.

Dagegen besteht eine Ortsgruppe Ziircher Oberland mit Sitz in Wald.
Die Personalien des Ortsgruppenleiters und die Zahl der Mitglieder
dieser Ortsgruppe sind der Kantonspolizei nicht bekannt.

Sogenannte «Stiitzpunkte» der NSDAP bestehen im Kanton Ziirich
nach Meldung der Kantonspolizei keine. Als «Stiitzpunke» werden von
der NSDAP Organisationen mit weniger als 20 Mitgliedern bezeich-
net. Organisationen mit mehr als 20 Mitgliedern bilden bereits eine
Ortsgruppe.

Ortsgruppen der Deutschen Arbeitsfront bestehen ausser der Orts-
gruppe Ziirich in Winterthur und Widenswil. Die Mitgliederzahl be-
tragt in Winterthur ca. 80, in Widenswil ca. 25. Die Personalien der
Ortsgruppenleiter der DAF in Winterthur und Waidenswil sind der
Polizei nicht bekannt.
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Hitler-Jugend und Bund deutscher Middchen bestehen nur in Ziirich,
ebenso Opferring und Sportgruppe.

Auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft fanden im Hinblick auf
eine im Nationalrat eingereichte Interpellation tiber die verstirkte Tétig-
keit der NSDAP in der Schweiz® im Laufe dieses Sommers im Kan-
ton Ziirich Erhebungen statt. Aus den Polizeiberichten geht hervor,
dass eine vermehrte Tatigkeit der deutschen Parteiorganisationen in
der letzten Zeit nicht festgestellt werden konnte, auch nicht nach der
Machtiibernahme in Osterreich. Die Organisationen im Kanton Zii-
rich geben zu keinen Klagen Anlass, seitdem sie unter der Leitung des
gegenwirtigen Ortsgruppenleiters stehen. Die behordlichen Anweisun-
gen werden befolgt, und eine Einmischung in schweizerische Verhalt-
nisse findet nicht statt. Ebenso konnte die in der Presse und auch vom
Interpellanten aufgestellte Behauptung, dass die hier ansissigen Deut-
schen gezwungen wiirden, in die NSDAP oder in die deutsche Kolo-
nie einzutreten, bis heute nicht belegt werden. Richtig ist, dass in den
Konsulaten Aufforderungen aufgehingt sind, in die deutsche Kolonie
einzutreten. Dagegen scheint der im Verhaltnis zur grossen Zahl der
hier anwesenden Deutschen niedrige Mitgliederbestand samtlicher der
NSDAP angeschlossenen Organisationen zu zeigen, dass es der Partei
nicht darum zu tun ist, méglichst viele Mitglieder zu haben, sondern
nur absolut zuverlissige.

Die Organisationen der NSDAP waren frither in einzelne Kreise zu-
sammengefasst. Die ziircherischen Organisationen gehérten zum Kreis
Mittelschweiz. Uber den Kreisleitungen stand eine Landesleitung.
Durch Bundesratsbeschluss vom 18. Februar 19364 wurden die Lan-
desleitung und die Kreisleitungen der NSDAP aufgehoben. Ob die
Ortsgruppen der NSDAP jetzt einem Beamten der deutschen Gesandt-

40 Interpellation von Nationalrat Walther Bringolf (SP) vom 8.12.1937 betreffend die
angebliche Verbindung von Frontisten mit den Agenten der NSDAP. — Walter Wolf:
Walther Bringolf, Eine Biographie, Sozialist, Patriot, Patriarch, mit einem Vorwort
von Helmut Hubacher, Schaffhausen 1995, S.152-162.

41 Dieser war eine direkte Folge der Erschiessung von Wilhelm Gustloff (1895-1936),
Landesgruppenleiter der NSDAP in der Schweiz, durch den jiidischen Studenten
David Frankfurter (1909-1982) vom 4. Februar 1936 in Davos.
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schaft (Freiherr von Bibra%?) unterstehen, wie dies der Interpellant be-
hauptet und wie dies auch in der Presse schon wiederholt angedeutet
worden ist, wissen wir nicht. Es ist in erster Linie Sache des Bundes,
dariiber zu wachen, dass dem Verbot der Landesleitung und der Kreis-
leitungen Nachachtung verschafft wird.

Von einem Verbot der Ortsgruppen wurde bisher im Hinblick auf
die in der Bundesverfassung gewihrleistete Vereinsfreiheit abgesehen.
Das Recht der Vereinsfreiheit geniessen auch die in der Schweiz nieder-
gelassenen Auslinder (Burckhardt®3, Seite 526; Fleiner®4, Seite 368).
Ein Verbot der Organisationen der NSDAP kime nach Art. 56 der
Bundesverfassung dann in Frage, wenn diese Organisationen als staats-
gefihrlich angesehen werden miissten, wobei, wie Fleiner und Burck-
hardt iibereinstimmend ausfiihren, bei der Beurteilung der Staatsge-
fahrlichkeit ein strengerer Massstab angelegt werden darf und schirfere
polizeiliche Massnahmen zulissig sind als gegeniiber Schweizerver-
einen. Solange sich die deutschen Organisationen nicht in die schwei-
zerischen Verhiltnisse einmischen und sich jeder Propaganda gegen-
tiber Schweizerbiirgern enthalten, kann nicht von Staatsgefihrlichkeit
gesprochen werden. Auf alle Fille wiirden die gegenwirtigen Verhalt-
nisse in Ziirich ein Verbot, wie es der Interpellant fordert, nicht recht-
fertigen. Ob der Kanton tiberhaupt zustindig wire oder nicht, ein sol-
ches Verbot auszusprechen, ist eine Streitfrage, die kiirzlich zu einer
Meinungsverschiedenheit zwischen Bund und Kanton Basel-Stadt ge-

42 Sigismund Freiherr von Bibra (1894-1973), 1936-1943 Gesandtschaftsrat (Stellver-
treter des Gesandten) an der deutschen Botschaft in Bern, 1936-1940 inoffizieller,
1940-1943 nomineller Nachfolger von Wilhelm Gustloff als NSDAP-Landesgrup-
penleiter, sah sich als kiinftiger Gauleiter der Schweiz, 1943 Versetzung nach
Madrid.

43 Walther Burckhardt (1871-1939), 1902 ordentlicher Professor fiir allgemeines und
schweizerisches Staatsrecht an der Universitit Neuenburg, 1909 an der Universitit
Bern, Mitglied der Schweizer Delegation beim Vélkerbund und des Haager Ge-
richtshofs. — Walther Burkhardt: Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung
vom 29. Mai 1874, 3. vollst. durchges. Auflage, Bern 1931.

44 Fritz Fleiner (1867-1937), 1897 ordentlicher Professor fiir offentliches Recht in
Basel, 1906 in Tiibingen, 1908 in Heidelberg, 1915-1935 ordentlicher Professor fiir
Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht an der Universitic Ziirich, 1932-1934 Rek-
tor. — Fritz Fleiner: Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Tiibingen 1923.
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fihrt hat. Nach Art. 56 der Bundesverfassung®’ ist die Vereinspolizei
zwar ausdriicklich Sache des Kantons. Da aber durch ein Verbot der
Organisationen der NSDAP bestimmte aussenpolitische Interessen tan-
giert wiirden, muss nach den allgemeinen Grundsitzen unseres Bun-
desstaatsrechtes, wonach die ganze auswirtige Verwaltung ausschliess-
lich dem Bund zusteht, davon ausgegangen werden, dass nur der Bund
zu einem solchen Verbot zustindig ist. Diesen Standpunkt vertritt auch
der Bundesrat im Streitfall mit Basel, gestiitzt auf ein Gutachten von
Prof. Burckhardt.*® Auch die Vernunft verlangt, dass die Kantone hier
zuriickcreten. Unsere Aussenpolitik und alle ihre Massnahmen haben
dem Willen der Mehrheit des Schweizervolkes zu entsprechen und
sollten z.B. nicht durch eine mit diesem Willen in Opposition ste-
hende Kantonsregierung beeinflusst werden konnen. Wohin ein eigen-
michtiges kantonales Vorgehen gegeniiber Deutschland fithren wiirde,
ist leicht einzusehen. Zum allermindesten verlangt die nationale Diszi-
plin, dass solche Massnahmen nicht ohne vorheriges Einverstindnis
mit dem Bund angeordnet werden.

45 Artikel 56 der Schweizerischen Bundesverfassung vom 29.5.1974: «Die Biirger
haben das Recht, Vereine zu bilden, sofern solche weder in ihrem Zweck noch in
den dafiir bestimmten Mitteln rechtswidrig oder staatsgefihrlich sind. Uber den
Missbrauch dieses Rechtes trifft die Kantonalgesetzgebung die erforderlichen
Bestimmungen.»

46 Die Basler SP reichte 1938 eine Volksinitiative mit 15 033 Unterschriften zum Verbot
nationalsozialistischer, von Auslindern gebildeter Organisationen ein. Obwohl der
Regierungsrat und der Grosse Rat das Begehren mehrheitlich unterstiitzten, erklirte
das Bundesgericht dieses im Juni 1939 fiir ungiiltig. — Bericht des Regierungsrates
[von Basel-Stadt] iiber die Abwehr staatsfeindlicher Umtriebe in den Vorkriegs- und
Kriegsjahren sowie die Siuberungsaktion nach Kriegsschluss, 4. Juli 1946. — Patrick
von Hahn: «Sauberer» als Bern? Schweizerische und Basler Politik gegeniiber den
nationalsozialistischen Organisationen in der Schweiz (1931-1946), in: Schweizeri-
sche Zeitschrift fiir Geschichte 51 (2001), S.46-58. — André Wehrli: Das «Braune
Haus», Die NSDAP Ortsgruppe Basel, [Liestal] 2010. — Regina Erb: Die National-
sozialisten waren auch in Basel aktiv, Vor und wihrend des Zweiten Weltkriegs un-
terhielt eine NSDAP-Ortsgruppe Zentralen im Badischen Bahnhof und im «Brau-
nen Haus» — die Regierung war machtlos, in: Basellandschaftliche Zeitung,
24.4.2011, S.19. — Hermann Wichers: Bedrohte Demokratie, in: Das Rote Basel
1935-1950, in: 125 Jahre Basler Sozialdemokratie, ein Lesebuch, Basel 2016, S. 123. —
Basel und die Zeit des Nationalsozialismus, Basler Zeitschrift fiir Geschichte und
Altertcumskunde 119, Basel 2019.
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Auch im Hinblick auf die zahlreichen Schweizer in Deutschland miisste
sich ein Verbot der Organisationen der NSDAP ungiinstig auswirken.
Es ist leicht vorauszusehen, dass der Authebung der Ortsgruppen der
NSDAP in der Schweiz ein Verbot der Schweizerorganisationen in
Deutschland folgen wiirde.

Wias die «Deutsche Zeitung in der Schweiz»*” anbelangt, die anstelle
des im Jahre 1935 verbotenen «Reichsdeutschen»*® vor kurzem wieder
zugelassen worden ist, so ist diese Zulassung durch den Bund erfolgt.
Ein Verbot dieser Zeitung durch den Kanton kénnte mit Riicksicht
auf die aussenpolitischen Auswirkungen aus den bereits angefiihrten
Griinden ebenfalls nur im Einverstindnis mit dem Bund erfolgen. Die
Zeitung ist tibrigens nicht 6ffentlich zugelassen, d. h. es findet kein Ver-
kauf auf Strassen und Platzen und an Kiosken statt.

Die Titigkeit der nationalsozialistischen Organisationen ist durch
zahlreiche vom Bund erlassene Vorschriften und Richtlinien einge-
schrinkt worden:

1. Die Richtlinie betreffend politische Vereinigungen von Auslindern

in der Schweiz vom 26. September 19354

Darnach ist u.a. politischen Vereinigungen von Auslindern jede Ein-
mischung in schweizerische Verhiltnisse untersagt. Sie haben sich fer-
ner jeder propagandistischen Aufmachung zu enthalten, und es ist un-
zuldssig, dass sie anders Gesinnte mit Nachteilen irgendwelcher Art
bedrohen, auf sie einen Zwang zum Beitritt ausiiben oder sie sonstwie
belistigen. Offentliche Umziige und Versammlungen sind verboten.
Bewilligungen fiir besondere Anlisse konnen ausnahmsweise von den
kantonalen Behorden im Einvernehmen mit dem eidgendéssischen Jus-
tiz- und Polizeidepartement bewilligt werden. Die kantonalen Behor-
den sind ermichtigt, geschlossene Versammlungen mit auslindischen
Rednern zu iiberwachen.

47 Deutsche Zeitung in der Schweiz, Wochenzeitung, 1938-1945.

48 Der Reichsdeutsche, das deutsche Wochenblatt in der Schweiz, parteiamtliches
Organ der NSDAP Schweiz, Geschiftsstelle: Schweizergasse 15, Ziirich, 1933-1935.

49 Bundesblatt Nr. 41, 9.10.1935, S. 457.
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2. Bundesratsbeschluss iiber das Verbot des Tragens von Parteiuniformen
vom 12. Mai 193330

Dieser Bundesratsbeschluss gilt auch fiir Auslinderorganisationen und
auch fiir geschlossene Versammlungen. Eine einheitliche Bekleidung
der Sportgruppe, die bei den Anlissen der Ortsgruppe Ziirich der
NSDAP und der deutschen Kolonie jeweilen die sogenannte Fahnen-
wache bildet, ist von der Polizeidirektion verboten worden.

3. Bundesratsbeschluss betreffend Téilnahme auslindischer Redner

an politischen Versammlungen vom 3. November 1936

Darnach haben Auslinder, die an 6ffentlichen oder geschlossenen Ver-
sammlungen tber ein politisches Thema reden wollen, bei den kanto-
nalen Polizeibehdrden zuhanden des eidgendssischen Justiz- und Poli-
zeidepartementes ein Gesuch einzureichen. Die Bewilligung wird nur
dann erteilt, wenn eine Gefihrdung der inneren und Ausseren Sicher-
heit des Landes oder der Unabhingigkeit und Neutralitit des Landes
oder der Beziehungen der Schweiz zu auswirtigen Staaten oder wenn
Einmischung in die innere Politik der Schweiz oder Ruhestdrungen
nicht zu befiirchten sind. Die Versammlungen werden {iberdies poli-
zeilich iiberwacht. Fiir die Auslinderorganisationen gilt gemiss Ziff. 5
der oben erwihnten Richtlinie betreffend politische Vereinigungen in
der Schweiz vom 26. September 1935, dass nicht nur Redner, die iiber
ein politisches Thema sprechen wollen, sondern tiberhaupt alle Red-
ner aus dem Ausland, die in einer Auslinderorganisation auftreten, um
Bewilligung nachzusuchen haben. Alle diese Bewilligungen werden
vom eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartement erteilt. Aus dem
Ausland kommende Redner in den Organisationen der NSDAP oder
in der deutschen Kolonie grundsitzlich zu verbieten, geht nicht an, da
umgekehrt auch Schweizer in den Schweizervereinen in Deutschland

Vortrige halten.

50 Eidgendssische Gesetzessammlung, Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und
Verordnungen Nr. 17, Bern 1934, S. 315-316.

51 Eidgenossische Gesetzessammlung, Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und
Verordnungen Nr. 41, Bern 1937, S. 821.
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4. Bundesratsbeschluss betreffend Massnahmen gegen staatsgefihrliches
Propagandamaterial vom 27. Mai 1938°>

Nach Art. 1 dieses Beschlusses kann Propagandamaterial, das geeignet
ist, die innere oder dussere Sicherheit der Fidgenossenschaft, insbeson-
dere die Unabhingigkeit und die Neutralitit des Landes, die demokra-
tischen Einrichtungen und die Interessen der Landesverteidigung zu
gefihrden, von der Bundesanwaltschaft in Verbindung mit den Zoll-
und Postbehorden beschlagnahmt werden. Unter dieses Propaganda-
material fallen auch die vom Interpellanten erwihnten «Fichtebund-
blatter»>>.

Neben diesen gesetzlichen Einschrinkungen der Titigkeit der Aus-
linderorganisationen besteht eine strenge polizeiliche Uberwachung,.
Alle grosseren Versammlungen und Anlisse der Organisationen der
NSDAP und der deutschen Kolonie werden durch die Polizei kontrol-
liert, und es wird hieriiber an die schweizerische Bundesanwaltschaft
zuhanden des Justiz- und Polizeidepartements Bericht erstattet.

Was die vom Interpellanten angeschnittene Frage der Verbreitung
von deutschen Tageszeitungen und Illustrierten in der Schweiz anbe-
langt, so wire der Kanton an und fiir sich rechtlich kompetent, ein-
zelne solche Zeitungen zu verbieten, soweit die in Art. 55 gewihrleis-
tete Pressefreiheit, die auch fiir auslindische Presseerzeugnisse gilt, dies
tiberhaupt zuldsst. Da aber auch hier aussenpolitische Momente mit-
spielen, muss die Regelung dieser Frage aus den oben erwihnten Griin-
den dem Bund iiberlassen werden.

Die Behauptung des Interpellanten, dass die Gestapo in der Schweiz
einen grossen Uberwachungsdienst besitze, ist nicht bewiesen. Gegen

°2 Eidgendssische Gesetzessammlung, Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und
Verordnungen Nr. 19, Bern 1939, S. 249-250.

>3 Benannt nach Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), gegriindet 1914 als nationalis-
tisch-volkischer «Reichsbund fiir Deutschtumsarbeit» mit Sitz in Hamburg. Der
Fichte-Bund gab seit 1924 Die «Fichtebundblitter» heraus. Im Nationalsozialismus
war der Fichte-Bund fiir die Verbreitung von Auslandpropaganda zustindig und
unterstand dem Propagandaministerium von Joseph Goebbels. Vom August bis No-
vember 1937 gelangten laut Bundesanwaltschaft tiber 9000 Exemplare der «Fichte-
bundblitter» in die Schweiz, soweit sie den Zollbehérden bekannt wurden. — Dip-
lomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 12 (1937-1938), bearbeitet von Gabriel
Imboden und Daniel Bourgeois, Bern 1994, S.1546-1547.
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Einzelfille wird aufgrund des Bundesratsbeschlusses betreffend den
Schutz der Sicherheit der Eidgenossenschaft vom 21. Juni 1935 vorge-
gangen.>*

Der deutsche Film, der sich nach dem Umsturz in Deutschland stark
in den Dienst der nationalsozialistischen Propaganda stellte, ist in der
letzten Zeit neutraler geworden.>> Er ist dazu gezwungen worden, weil
die Propagandafilme im Ausland entweder keinen Anklang fanden,
oder weil sie verboten wurden. Einzelne solcher Filme sind auch im
Kanton Ziirich von der Polizeidirektion verboten worden. Aus den
gleichen Griinden ist die Vorfithrung von deutschen Wochenschauen
(sog. Ufa-Wochenschau®®) zuriickgegangen. Wo sie noch vorgefiihrt
wird, sorgen die Kinobesitzer von selbst fiir die notigen Ausschnitte,
da das Publikum die immer wiederkehrenden Bilder iiber die Verherr-
lichung des Nationalsozialismus ablehnt und seinen Unwillen durch
Pfeifen kundgibt, wenn allzu viele solcher Bilder gezeigt werden.

Der vom Interpellanten erwihnte Fall einer unter deutschen Leitung
stehenden Firma im Ziircher Oberland®?, die den Arbeitern untersagt
habe, sich gewerkschaftlich zu organisieren, wird untersucht. Selbst-
verstandlich kann nicht geduldet werden, dass ein ausldndischer Firma-
Inhaber die in der Bundesverfassung garantierte Vereinsfreiheit durch
Drohungen mit Kiindigungen unterdriickt.

Zusammenfassend ist tiber die Organisationen der NSDAP im Kanton
Ziirich zu sagen:

1. Eine verstirkte Tdtigkeit der deutschen Parteiorganisationen im
Kanton Ziirich ist nicht zu konstatieren. Es ist im Gegenteil festzustel-

54 Amtliche Sammlung des Bundesrechts, Bd. 51, S. 482 ff.

55 Ernest Prodolliet: Der NS-Film in der Schweiz im Urteil der Presse, 1933-1945, eine
Dokumentation, Ziirich 1999.

56 Klaus Schénekis, Martin Loiperdinger: Krieg im Frieden, Die UFA-Wochenschau
in den Dreissigerjahren, in: AchtungFertigLos, hrsg. von Witich Rossmann und Joa-
chim Schmidt-Sasse, Berlin 1989, S.101-105.

57 Interpellant Ferdinand Hauser sagte: «Als in einer unter deutschen Leitung stehen-
den Firma im Ziircher Oberland versucht wurde, die Arbeiter zu organisieren, er-
klirte der Leiter, er dulde keine organisierten Arbeiter im Geschift, weil die meisten
Verbinde politisch nicht neutral seien. Die Arbeiterschaft wird diese Firma boykot-
tieren.» — Protokoll des Kantonsrates fiir die Amtsperiode 19351939, 101. Sitzung
vom 11.7.1938, Ziirich 1939, S. 2054.
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len, dass seit dem im Jahre 1936 eingetretenen Wechsel in der Orts-
gruppenleitung die Tatigkeit dieser zu keinen Klagen Anlass mehr gibt.
Die behordlichen Anweisungen werden befolgt, und Propaganda nach
aussen, und Einmischung in schweizerische Verhiltnisse unterbleiben.
2. Ein Verbot ist daher zur Zeit nicht notwendig. Zu einem solchen
Verbot wiirde bei der heutigen Haltung dieser Organisationen die recht-
liche Handhabe fehlen. Schliesslich wire nicht der Kanton, sondern
der Bund zum Erlass eines solchen Verbotes zustindig.

3. Die Titigkeit der deutschen Parteiorganisationen wird bereits durch
verschiedene eidgendossische Erlasse wesentlich eingeschrinke. Ergeben
sich in irgendeiner Hinsicht Missstinde, so kénnen weitere einschrin-
kende Bestimmungen erlassen werden. Kantons- und Stadtpolizei sor-
gen durch eine strenge Uberwachung fiir die Innehaltung der bestehen-
den Vorschriften.

4. Die Interpellation ist daher, soweit sie sich auf die Organisationen der
NSDAP bezieht, abzulehnen.

2. Schweizerische Erneuerungsbewegungen

Im Kanton Ziirich bestehen zurzeit folgende Erneuerungsbewegungen:
Die «Nationale Front» (NF), der «Volksbund» oder «Nationalsozialis-
tische schweizerische Arbeiterpartei» (NSSAP), die «Eidgendssische
soziale Arbeiterpartei» (ESAP) und der «Bund treuer Eidgenossen na-
tionalsozialistischer Weltanschauung» (BTE).

Die Nationale Front’® wurde im Jahre 1931 gegriindet von Mirglie-
dern der in den Nachkriegsjahren entstandenen «Heimatwehr»*? (Zei-
tung: «Schweizerbanner»®?), die heute, mit Ausnahme einer Gruppe

58 Glaus (wie Anm. 5).

%% Die Heimatwehr, politisches Organ fiir das sozial- und national-denkende Arbeiter-,
Bauern- und Biirgertum der Schweiz, Offizielles Organ der Schweizer Heimatwehr,
Verlag und Redaktion Waltersbachstrasse 1, Ziirich, erschien seit 1934.

60 Schweizerbanner, Bundesorgan der Schweizer Heimatwehr, 1926-1934, Kolb & Bert-
schinger, Ziirich.
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im Oberland, nicht mehr besteht. Griinder der NF war Vonwyl, Hans®!,
geb. 1899, von Hergiswil, stud. iur. Die NF vereinigte sich dann im
Jahre 1933 mit der «Neuen Front»®? (Griinder Dr. Robert Tobler®3) als
«Neue und Nationale Front». Sie bezeichnete sich jedoch bald nur
noch als «Nationale Front». Das Organ war anfinglich der «Eiserne
Besen»®4, spiter «Die Front»®>. Nach den Satzungen der NF vom
10. Oktober 1936 erstrebt die NF die geistige und politische Erneue-
rung des Schweizervolkes. Sie ist konfessionell neutral. Als Fahne dient
das alteidgendssische durchgehende weisse Kreuz auf rotem Grund, als
Abzeichen ein Schweizerkreuz mit eingelegtem Morgenstern. Gegriisst
wird mit dem alteidgendssischen «Harus» und mit der erhobenen
Rechten. Die Organisation der Partei beruht nach deutschem Muster
auf dem Fithrerprinzip. Die Mitglieder der NF werden in Ortsgrup-
pen zusammengefasst, die einem Ortsgruppenfiihrer unterstehen. Ver-
schiedene Ortsgruppen bilden Gaus, an deren Spitze die Gauftihrer
stehen. Uber den Gauen steht der Landesfiihrer.

Die Mitgliederzahl der NF ist im Kanton Ziirich auf ca. 1500 gesun-
ken, teils, weil die Bewegung stark an Zugkraft verloren hat, teils, weil
sich verschiedene Gruppen abgespalten haben. Die Abspaltung von
extremen Elementen hat gezeigt, dass die NF heute bestrebt ist, eine
schweizerische Erneuerungsbewegung zu werden. Das Organ der NF,
«die Front», ist heute gegeniiber Deutschland kritischer eingestellt als

¢! Hans Vonwyl (1899-1983), Dr. iur., 1930-1932 Fiihrer der von ihm gegriindeten
Nationalen Front, 1931-1932 Redaktor des «Eisernen Besens», 1935/36 Gestapo-
Haft in Freiburg i. Br., 1938 Mitglied der SP, 1944 der kommunistischen PdA, 1948
Bruch mit dem Kommunismus. — Walter Wolf: Hans Vonwyl, in: Historisches Lexi-
kon der Schweiz, Bd. 13 (2014), S. 71.

62 Glaus (wie Anm. 5), S. 37-70.

63 Robert Tobler (1901-1962), Dr. iur., Rechtsanwalt, Leiter der 1930 gegriindeten
Neuen Front, 1933-1935 Ziircher Gaufiihrer der Nationalen Front, 1933 gescheiter-
ter Stadtratskandidat, 1933-1938 Gemeinderat der Stadt Ziirich, 1935-1939 Kan-
tonsrat und Nationalrat, 1938-1940 Landesfiihrer der Nationalen Front, 1940-1943
der Eidgendssischen Sammlung, 1947 Verbot der Anwaltstitigkeit durch das Ziir-
cher Obergericht, 1948 Beschluss durch das Bundesgericht aufgehoben. — Marianne
Hirri: Robert Tobler, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 12 (2013), S. 408.

¢4 Der Eiserne Besen, Kampfblatt der Nationalen Front, Postfach Fluntern, 1931-1933.

65 Die Front, zentrales Kampfblatt der Nationalen Front, Nationaler Front-Verlag, Zii-
rich, 1933-1943.
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frither. So wurde beispielsweise in dieser Zeitung die Zuschiebung von
Juden durch Deutschland wiederholt verurteilt. Die Partei hat in der
letzten Zeit keine erhohte Propaganda entwickelt. An den Vorfillen vom
1. August 1938 sollen nach Schitzungen der Stadtpolizei Ziirich hochs-
tens 100 Frontisten aus der Stadt Ziirich teilgenommen haben; die tib-
rigen Teilnehmer bestanden aus Zuzug von benachbarten Orten und
Kantonen.%¢

Der Volksbund®” (nationalsozialistische schweizerische Arbeiterpartei
NSSAP) wurde gegen Ende 1933 aus Mitgliedern der Front und der
Heimatwehr von «Major» Leonhardt®® in Basel, einem gewissen Boss-
hard®® in Luzern und Dr. Ursprung’® in Ziirich gegriindet. Wihrend

66 Nach der offiziellen Bundestagsfeier vom 1. August 1938 in der Stadt Ziirich kam es
zu schweren Ausschreitungen von Anhingern der Nationalen Front an der oberen
Bahnhofstrasse. Der stidtische Polizeivorstand hatte das Gesuch fiir einen Fackelzug
der Nationalen Front ebenso abgelehnt wie der Gesamtstadtrat, der Bezirksrat und
der Regierungsrat. Der Fackelzug nach der frontistischen 1. August-Feier in Wiedi-
kon mit mehreren hundert Teilnehmern wurde dennoch durchgefiihre, die Polizei
zog die Sibel, so dass es zu zahlreichen Verletzungen und dreissig Verhaftungen
kam. — NZZ Nr.1365, Blatt 8, 2.8.1938.

67 Wolf (wie Anm. 5), S. 71-74.

%8 Ernst Leonhardt (1885-1945), Kaufmann, Major der Schweizer Armee, 1933 Gau-
fithrer der Nationalen Front fiir Basel und Solothurn, 1933—1938 Fiihrer des von ihm
gegriindeten Volksbunds, 19381941 Fiihrer der von ihm gegriindeten Schweizeri-
schen Gesellschaft der Freunde einer autoritiren Demokratie (SGAD), 1940 von
Bundesprisident Marcel Pilet-Golaz im Bundeshaus empfangen, 1941-1944 leiten-
des Mitglied des Nationalsozialistischen Schweizerbundes (NSSB, in Deutschland),
1942-1944 der Nationalsozialistischen Bewegung in der Schweiz, 1943 ausgebiir-
gert, 1945 bei Fliegerangriff in Oberndorf (Wiirttemberg) getotet. — Walter Wolf:
Ernst Leonhardt, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 7 (2008), S. 782-783. —
Alexandra Heini: «Wir werden nicht ruhen, bis das Hakenkreuz iiber der Kuppel des
Bundeshauses flattert!», Der Basler Nationalsozialist Ernst Leonhardt gegen den
Schweizer Staat, in: Basler Zeitschrift fiir Geschichte und Altertumskunde, Bd. 119
(2019), S. 35-58.

% Hans Bosshard, Luzern, 1933-1934 fiihrendes Mitglied des Volksbundes, 1934-1939
Fiihrer der Volksfront bzw. des Eidgenéssischen Bundes. — Wolf (wie Anm. 5), S. 506.

7% Werner Ursprung (1893-1941), Sohn des Bundesrichters Albert Ursprung (1862-
1935), Dr. iur., Fiirsprecher in Zurzach, Hauptmann der Justiz, Sekretir des Aargau-
ischen Baumeisterverbandes, 1932 Organisator der ersten Frontentagung auf dem
Achenberg bei Zurzach, 1932-1933 Rechtsanwalt der Nationalen Front, der unter
anderem bei den Prozessen um die gefilschten Biicher der «Weisen von Zion» auf-
trat. — Willi Gautschi: Geschichte des Kantons Aargau 1885-1953, Bd. 3, Ziirich
1980, S. 303-304, 554.
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die Zahl der Mitglieder nach Griindung in kurzer Zeit auf 1000 gestie-
gen war, ist diese Partei heute im Schwinden begriffen. Mit Basel zu-
sammen, wo sich in der Person des «Major» Leonhardt die Landeslei-
tung befindet, diirfte die Mitgliederzahl kaum mehr als 150 bis 200
betragen. Davon entfallen auf den Kanton Ziirich ca. 60 Personen
(Aktiv- und Passivmitglieder). Ziel des Volksbundes ist nach den Sat-
zungen des 11. Januar 1937 die geistige und politische Erneuerung der
schweizerischen Volksgemeinschaft durch nationale und soziale Politik
auf schweizerischem Boden. Als Symbol dient die alte eidgendssische
Fahne mit weissem Hakenkreuz auf rotem Grund in der Mitte (jetzt
verboten). Als Mitglieder werden nur Schweizerbiirger und Schweizer-
biirgerinnen arischer Abstammung aufgenommen. Die Organisation
ist die gleiche wie bei der Front. Es gibt Ortsgruppen, die einem Orts-
gruppenfithrer, und Gaue, die einem Gaufiihrer unterstehen. Uber
den Gauleitern steht der Landesleiter. Der Volksbund gab friiher eine
Zeitung mit dem Titel «Volksbund»”! heraus, die unregelmissig er-
schien, namentlich deshalb, weil verschiedene Kantone (Basel, Solo-
thurn und Ziirich) Massnahmen ergriffen hatten. In Ziirich wurde am
16. April 1935 durch die Polizeidirektion eine Vorzensur angeordnet,
die, nachdem das Blatt seine Angriffe gemaissigt hatte, am 20. Mai 1935
wieder aufgehoben wurde. Weitere Massnahmen waren nicht mehr
notig, da das Blatt nur noch unregelmaissig erschien und dann schliess-
lich sein Erscheinen ganz einstellte. Seit kurzem gibt die Bewegung
neuerdings eine Zeitung heraus, die mit «Der Angriff»”? betitelt ist.
Die letzten Nummern dieses Blattes hetzen im Stile des «Stiirmer»”3
derart gegen die Juden, dass sich die Polizeidirektion gezwungen sah,
diese alle 14 Tage erscheinende Zeitung am 2. November 1938 unter
Vorzensur zu stellen. Sitz der Partei ist Basel. In Ziirich besteht eine
Ortsgruppe. Ortsgruppenleiter ist ein gewisser Schmid, Ernst. Druck,

71 Volksbund, Kampfblatt der Nationalsozialistischen Schweizerischen Arbeiterpartei,
Ziirich, 1933-1938.

72 Der Angriff, Kampfblatt gegen internationales Judentum, Freimaurerei, Hochfi-
nanz, Marxismus und die unverantwortliche politische Partei-Demokratie fiir eine
gesunde soziale Volks-Demokratie, Ziirich: Robert Bodmer [1938].

73 Der Stiirmer, antisemitisch-hetzerische Wochenzeitung des NSDAP-Gauleiters
Julius Streicher, 1923 bis 1945 in Niirnberg herausgegeben.
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Verlag und Redaktion der Zeitung «Der Angriff» befinden sich in Zii-
rich an der Stampfenbachstrasse 42. Redaktor ist ein gewisser Robert
Bodmer”4 in Ziirich. Dieser Bodmer ist ein fanatischer Anhinger des
Nationalsozialismus; er soll sich wiederholt in Deutschland aufgehal-
ten haben. In Bern ist gegen ihn eine Untersuchung pendent wegen
verbotenen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes zugunsten Deutsch-
lands. Gegen den Volksbund schwebt auf Veranlassung der Bundesan-
waltschaft schon seit lingerer Zeit eine polizeiliche Untersuchung in
Basel und in Ziirich. Bis jetzt konnte der Beweis nicht erbracht werden,
dass die Bewegung vom Ausland finanziell abhingig ist. Dagegen
wurde festgestellt, dass der Volksbund mit dem Fichte-Bund in Ham-
burg sowie mit anderen halbamtlichen Stellen und Funktioniren der
NSDAP in enger Verbindung steht. Schon der frithere Leiter der Orts-
gruppe Ziirich, Felder’?, wurde fiir seine Tdtigkeit entschiadigt. Es ist
anzunehmen, dass diese Entschidigung auf Bodmer iibertragen wor-
den ist. Die Grosse dieser Entschidigung konnte nicht ermittelt wer-
den. Sie soll aber nach vertraulichen Mitteilungen nicht gross sein.
Uber die Einkiinfte von «Major» Leonhard konnte in Ziirich nichts in
Erfahrung gebracht werden. Dagegen soll er nur aus der Partei leben.
Auffallend ist, dass er im Schwarzwald eine Weekendhiitte besitzt. So
unklar die finanzielle Situation dieser Erneuerungsbewegung ist, so
konnten positive Beweise fiir eine finanzielle Abhdngigkeit von Deutsch-
land sowohl in Ziirich als auch in Basel nicht erbracht werden. Es scheint,
dass auch der Volksbund, wie alle Erneuerungsbewegungen, iiber un-
bekannte schweizerische Geldgeber verfugt.

74 Robert Bodmer-Harlander, Kommis, wohnhaft an der Uetlibergstrasse 83 in Zii-
rich, spiter deutscher Staatsangehoriger. Er wurde in Ziirich in Haft genommen,
weil er sich nachgewiesenermassen zweimal in Berlin auf das Biiro der Gestapo be-
geben hat, um durch diese auf ein in Berlin lebendes NSSAP-Mitglied Druck aus-
tiben zu lassen. — Imboden/Bourgeois (wie Anm. 53), S.1027-1028. — Wolf (wie
Anm. 5), S.71-74.

73 Felder wurde in Ziirich in Haft genommen, weil er unbequeme Mitglieder der Partei
bei den deutschen Behorden denunziert hatte. — Imboden/Bourgeois (wie Anm. 53),
S.1027-1028.
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Die eidgendssische soziale Arbeiterpartei (ESAP)’°. Diese Gruppe wurde
im Frithjahr 1936 gegriindet von Hofmann, Ernst”?, geb. 1912, von
Winterthur, Schafthauserstrasse 124, Ziirich 6; Hofmann, Erwin”8,
Elektriker, geb. 1903, von Winterthur, Angestellter des stadtischen sta-
tistischen Amtes, Hallwilstrasse 3, Ziirich 4; Mannsdorfer, Hans”?,
geb. 1911, frither Deutscher, jetzt Biirger von Ziirich, kaufminnischer
Angestellter, Biihlstrasse 39, Ziirich 3, und Leimbacher, Walter®°,
geb. 1902, von Ziirich, Polsterer, Mohrlistrasse 97, Ziirich 6. Die
Griinder und die ca. 15 Mitglieder, die die Partei damals zihlte, waren
aus der NF ausgeschieden, weil ihnen die NF zu wenig radikal er-
schien. Hofmann, Ernst, bekleidete seinerzeit bei der NF den Posten
des Leiters der Sportabteilung. Heute soll die ESAP nur 100 bis
150 Mitglieder zihlen. Anlisslich eines Ausflugs vom 7. August 1938 an
den Tiirlersee brachte die Bewegung nicht mehr als ca. 20 Teilnehmer
auf die Beine. Nach den Satzungen vom 18. Juli 1938 bezweckt die
ESAP den «Zusammenschluss aller nationalen und sozialen Volksge-
nossen zur Neuschaffung einer starken und sozial gerechten Eidgenos-
senschaft, zur Neugestaltung des politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Lebens, zur Verteidigung der Lebensrechte des schaffenden
Volkes und zur Erhaltung und Erweiterung sozialer Errungenschaf-

76 Wolf (wie Anm. 5), S. 71-74.

77 Ernst Hofmann (1912-1986), Elektromonteur, Ziirich, aktiv in der Nationalen
Front, 19361940 Fiihrer der von ihm gegriindeten Eidgendssischen Sozialen Arbei-
ter-Partei (ESAP), aktiv in der Nationalen Bewegung der Schweiz, gab die antisemi-
tische Wochenzeitung «Schweizervolk» heraus, 1940 von Bundesprisident Marcel
Pilet-Golaz empfangen, trat spater politisch nicht mehr in Erscheinung. — Imboden/
Bourgeois (wie Anm. 53), S.1094-1095. — Walter Wolf: Ernst Hofmann, in: Histo-
risches Lexikon der Schweiz, Bd. 6 (2007), S. 418. — Wolf (wie Anm. 5), S. 76-78.

78 Erwin Hofmann (geb.1903), Bruder von Ernst Hofmann, von Winterthur, Hall-
wylstrasse 3 in Ziirich, kaufminnischer Angestellter, 1927-1936 Kanzlist beim Sta-
tistischen Amt der Stadt Ziirich. — Imboden/Bourgeois (wie Anm. 53), S. 1098-1099.

72 Hans Alfred Mannsdorfer-Pfenninger (geb. 1911), kaufminnischer Angestellter, teil-
weise Handlanger und arbeitslos, untergeordneter Funktionir der ESAP. — Imbo-
den/Bourgeois (wie Anm. 53), S.1097.

80 Walter Leimbacher (geb.1902), Tapezierer, teilweise arbeitslos, untergeordneter
Funktionir der ESAP. — Imboden/Bourgeois (wie Anm. 53), S.1098.
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ten».8! Fahne und Parteiabzeichen zeigen einen weissen Blitz im roten
Feld (dieses Abzeichen entspricht demjenigen der SS in Deutschland).
Als Mitglieder kénnen nur Schweizerbiirger arischer Abstammung
aufgenommen werden. Im Gegensatz zur NF und NSSAP besteht
keine Gliederung der Partei in Gaue und Ortsgruppen; offenbar des-
halb, weil die Bewegung bis jetzt nur in Ziirich Fuss gefasst hat. Da-
gegen ist die Partei ebenfalls nach dem Fiihrerprinzip organisiert. Fiih-
rer ist der erwihnte Ernst Hofmann, ein ehemals gewerkschaftlich
organisierter Arbeiter. Urspriinglich befand sich das Lokal der ESAP
an der Zihringerstrasse 25, seit April 1937 an der Limmatstrasse 212.
Im Jahre 1937 wurde erstmals eine Zeitung mit der Bezeichnung
«Esap»®? herausgegeben. Spater erschien das Blatt unter dem Titel «Der
nationale Arbeiter»®? und schliesslich seit Anfang des Jahres 1938 in
grosser Aufmachung als «Schweizervolk, fithrendes Wochenblatt fiir
schweizerische Politik»®4. Als Redaktoren fiir das «Schweizervolk»
zeichnen H. E. Wechlin®®, geb. 1897, Dr. phil., von Ziirich (seit 1914,
frither Deutscher), und C. A. Schmid®¢, Dr. iur., geb. 1868, von Thal-

81 Ernst Hofmann: Das Programm der Eidgenossischen Sozialen Arbeiter-Partei (ESAP)
und ihre weltanschaulichen Grundlagen, o. O. 1936.

82 ESAP, Publikations-Organ der Eidgendssischen Sozialen Arbeiter-Partei, 1937.

83 Der nationale Arbeiter, Kampfblatt der ESAP fuir eidgenéssischen Aufbau, 1937-1938.
84 Schweizervolk, fithrendes Wochenblatt fiir schweizerische Politik, Eidgendossische

Soziale Arbeiter-Partei, 1938.

85 Heinrich Eugen Wechlin (1897-1962), Dr. phil., 1931-1936 Chefredaktor des biir-
gerlichen «Berner Tagblatts», 1933-1936 leitendes Mirglied der Eidgendssischen
Front, 1936-1938 Privatsekretir des konservativ-reaktioniren alt Bundesrats
Jean-Marie Musy, 1938 Hauptschriftleiter des ESAP-Organs «Schweizervolk» und
der frontistischen «Neuen Basler Zeitungy, 1941 Ubersiedlung nach Deutschland,
Referent fiir die Schweizer Presse im SS-Hauptamt, bis 1944 «Reichsredner» des
Bunds der Schweizer in Grossdeutschland (BSG), 1942 wegen Verletzung militéri-
scher Geheimnisse in Abwesenheit zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt, 1945 aus-
gebiirgert. — Imboden/Bourgeois (wie Anm. 53), S.1095-1097. — Wolf: Heinrich
Eugen Wechlin, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 13 (2014), S. 311. — Her-
mann Wichers: Die «Neue Basler Zeitungy» 1935 bis 1940 und ihre Entwicklung vom
rechtskonservativen Parteiblatt zum frontistischen Organ, in: Basler Zeitschrift fiir
Geschichte und Altertumskunde, Bd. 93 (1993), S.155-173.

Laut Bundesanwaltschaft erhielt die neue Zeitung der ESAP keine Unterstiitzung
durch die (Winterthurer) Maschinenindustrie mehr, die Interesse an einer antimar-
xistischen Arbeiterpartei hatte. Es wurde aber vermutet, die Maschinenfabrik Oerli-

86
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wil, wohnhaft in Ziirich-Altstetten. Bei Wechlin handelt es sich um
eine undefinierbare Personlichkeit; er war frither Mitglied der NF, soll
eine Zeitlang Redaktor beim «Berner Tagblatt» gewesen sein und an-
dererseits in Bern in Linkskreisen, u. a. mit Nationalrat Robert Grimm?7,
verkehrt haben. Schmid besass frither ein eigenes Rechtsanwaltsbiiro
an der Bahnhofstrasse, verlor dann durch Spekulationen sein ganzes
Vermégen und wurde vom Schwurgericht Ziirich im Jahre 1925 wegen
wiederholtem einfachem Betrug zu 11 Monaten Arbeitshaus bedingt
verurteilt. Er soll schon seit lingerer Zeit in den Erneuerungsbewegun-
gen journalistisch titig und auch Mitglied der NF gewesen sein. Dass
das «Schweizervolk», das in grosser Aufmachung fast ohne Inserate er-
scheint, nicht allein von den Mitgliedern der ESAP finanziert werden
kann, ist klar. Die Erhebungen haben ergeben, dass als Geldgeber ehe-
malige Mirtglieder des Bundes fiir Volk und Heimat®® in Frage kom-
men sollen. Nach von Vertrauenspersonen erhaltenen Mitteilungen
soll als Geldgeber auch Dr. Oskar Sulzer®?, geb. 1888, von und in Winter-
thur, Leiter der Firma Gebriider Sulzer, freisinniges Mitglied des

kon kénne an der Finanzierung dieser Zeitung beteiligt sein. — Imboden/Bourgeois
(wie Anm. 53), S. 730. — Wolf (wie Anm. 5), S. 730.

87 Robert Grimm (1881-1951), geboren in Wald ZH, Buchdrucker, 1909-1918 Chef-
redaktor des SP-Organs «Berner Tagwacht» und Berner Stadtrat, 1918 Fiihrer des
Landesgeneralstreiks, 1911-1919 und 1920-1955 Nationalrat, 1938-1946 Berner Re-
gierungsrat, 19391946 Leiter Sektion Kraft und Wirme in der kriegswirtschaftli-
chen Administration, 1946-1953 Direktor der Bern-Lotschberg-Simplon-Bahn.

88 Bund fiir Volk und Heimat (BVH), 1933 gegriindete rechtskonservative Erneue-
rungsbewegung, die 1936 wieder aufgelost wurde. Der BVH bekannte sich zu Pat-
riotismus, Foderalismus, wirtschaftlichem Liberalismus, Christentum und Demo-
kratie. — Samuel Haas: Was will und ist der Bund fiir Volk und Heimat? [Bern/
Ziirich] 1933. — Wolf (wie Anm. 5), S. 38—41.

89 Oscar Sulzer (1888-1967), Dr. iur., 1915-1917 Mitarbeiter der Abteilung Auswirti-
ges im Politischen Departement, seit 1917 Sekretir der Geschiftsleitung der Firma
Gebriider Sulzer in Winterthur und Chef des Rechtsdienstes der Firma, verantwort-
lich fiir das Personalwesen, 1928 Direktor, seit 1948 Mitglied des Verwaltungsrates,
1922-1935 freisinniges Mitglied des Grossen Gemeinderates in Winterthur, 1930
1938 Prisident des freisinnigen Gemeindevereins, seit 1946 Prisident der Vereini-
gung ziircherischer Arbeitgeberorganisationen, 1948-1953 Mitglied der Eidgendssi-
schen Fabrikkommission, 1952-1957 Verwaltungsrat der Elektrizititswerke des
Kantons Ziirich - NZZ Nr. 59, Blatt 1, 9.1.1958. Nr. 3082, Blact 2, 18.7.1967, 3083,
Nr. 3114, Blatt 3, 21.7.1967.
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Grossen Gemeinderates Winterthur und bis 1938 Prisident der Frei-
sinnigen Partei Winterthur, in Frage kommen. In der Zeitung «Schwei-
zervolk» sind tatsichlich auch schon Artikel von Dr. Oskar Sulzer er-
schienen. Auch iiber diese wochentlich erscheinende Zeitung ist am
2. November 1938 die Vorzensur verhingt worden.”®

Der Parteifithrer Hofmann gilt als Wichtigtuer. Die Bewegung hitte
sich zweifellos nicht halten konnen, wenn nicht von Industriellen Gel-
der eingegangen wiren. Das geringe Anwachsen der Mitgliederzahl in
zwei Jahren zeigt, dass die Bewegung nicht den erhofften durchschla-
genden Erfolg hat, trotz der starken Propaganda, die diese Partei in der
letzten Zeit mit ihrer Zeitung, mit Flugblittern und Handzetteln ent-
wickelt.

Der Bund treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Weltanschauung
(BTE).”* Der BTE ist die jiingste der schweizerischen Erneuerungsbe-
wegungen. Sie wurde am 7. April 1938 von den ehemaligen Frontisten

Zander, Alfred®?, geb.1905, Dr. phil., von Biilach, wohnhaft in Basel,

29 Am 10.11.1938, also unmittelbar vor der Datierung dieses Berichts der Ziircher Poli-
zeidirektion, fand eine Hausdurchsuchung der ESAP durch Inspektor M. Ulrich
statt; der Staatsanwalt W. Balsiger berichtete dariiber. Man untersuchte die Statuten,
die ideologischen Beziechungen zum Nationalsozialismus, die fithrenden Personlich-
keiten und deren Beziehungen zu Deutschland. Beziiglich Finanzierung fanden sich
nur Schweizer Spender auf einer sichergestellten Spenderliste, unter anderen Oscar
Sulzer, der gelegentlich auch in der Zeitschrift der Bewegung publizierte. Das Motiv
lag laut Bundesanwaltschaft im Interesse der Maschinenindustrie an einer antimar-
xistischen Arbeiterpartei. — Imboden/Bourgeois (wie Anm. 53), S. 730, 1093-1094.

91 Wolf (wie Anm. 5), S. 78-80.

92 Alfred Zander (1905-1997), 1932-1933 Redaktor beim «Eisernen Besen», 1935-1938
Hauptpropagandist des Antisemitismus in der Nationen Front, Autor des Buches
«Schweizerische Eidgenossenschaft und Reich, ein Schweizer tiber die Verhiltnisse
der Eidgenossenschaft zum Reich» (Stuttgart 1937), 1938-1940 Fiihrer des Bundes
treuer Eidgenossen nationalsozialistischer Weltanschauung, 1939 wegen verbotenem
Nachrichtendienst zu 18 Monaten Gefingnis verurteilt, 1941-1944 «Reichsredner»
des Bundes der Schweizer in Grossdeutschland, 1943 Eintritt in die Waffen-SS und im
gleichen Jahr ausgebiirgert, 1947 wegen Angriffs auf die Eidgenossenschaft in Abwe-
senheit zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt, 1948-1970 Lehrer in reformpidagogischen
Schulen in Deutschland — Imboden/Bourgeois (wie Anm. 53), S. 115-1151. — Walter
Wolf: Alfred Zander, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 13 (2014), S. 641. —
Martin Nif: Alfred Zander, 1905-1997, Pidagoge, Frontist, Landesverriter, in: Tra-
verse, Zeitschrift fiir Geschichte — Revue d’Histoire, Heft 3 (2003), S.144-159.
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zurzeit in Ziirich, Rennweg 11, Oehler, Hans??, geb. 1888, Dr. phil.,
von Aarau, wohnhaft Schiedhaldensteig 12 in Kiisnacht, und Schippi,
Benno®* (Pseudonym Benno Werner), geb. 1911, von Horgen, Journa-
list, wohnhaft Bleicherweg 54, Ziirich, gegriindet. Zander fiihrte bis
zum Jahre 1934 die Nationale Jugend der NF, wurde dann aber ausge-
schlossen. In den Kreisen der NF wurde der Austritt von Zander, Oeh-
ler und Schippi begriisst, angeblich, weil sie zu stark mit den deut-
schen Nationalsozialisten sympathisierten. Nach den Satzungen vom
7. April 1938 «kdmpft der BTE fiir eine von jeder internationalistischen
Abhingigkeit freie, sich ihre politischen Ziele selbst setzende sozial

93

94

Hans Oehler (1888-1967), Dr. phil., 1921-1934 Mitbegriinder, Herausgeber und

Schriftleiter der Schweizer Monatshefte fiir Politik und Kultur, 1931-1938 fiithrendes
Mitglied der Nationalen Front. Als diese der nationalsozialistischen Ideologie ab-
schwor, griindetet er 1938 mit Gleichgesinnten den Bund treuer Eidgenossen natio-
nalsozialistischer Weltanschauung. 1947 wegen Gefihrdung der Unabhingigkeit des
Landes zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, publizierte spiter in der deutschen neo-
nazistischen Zeitschrift «Nation Europa». — Glaus (wie Anm. 5), S.194-198. — Klaus
Urner: Die Griindung der «Schweizer Monatshefte fiir Politik und Kultur», in:
Schweizer Monatshefte Nr. 50 (1971), S.1064—1078. — Peter Maibach: Die zeitkriti-
schen Inhalte von Hans Oehlers Publizistik bis 1920 und Verzeichnis zum Nachlass
von Dr. Hans Oehler (1888-1967), Mskr., Ziirich 1986. — Walter Wolf: Hans Oeh-
ler, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 9 (2010), S. 380—38]1.

Benno Heinrich Schippi (1911-1988), Kaufmann, freier Journalist und Landespro-
pagandaleiter der Nationalen Front, 1938 Ubertritt zum Bund treuer Eidgenossen
nationalsozialistischer Weltanschauung, 1939 Agent des SS-Sicherheitsdienstes in
Stuttgart, 1941 Kriegsberichterstatter an der deutschen Ostfront, 1942-1944 Leiter
des Panoramaheims in Stuttgart, das illegal nach Deutschland entwichene Schweizer
fiir die Waffen-SS anwarb, 1943 ausgebiirgert, 1944-1945 Kompaniekommandant
einer Einheit der Waffen-SS. Schippi geriet fir 25 Monate in amerikanische Kriegs-
gefangenschaft und stellte sich dann freiwillig dem Bundesstrafgericht. Verurteilung
zu 16 Jahren Zuchthaus wegen Angriffs auf die Unabhingigkeit der Eidgenossen-
schaft, Verletzung militirischer Geheimnisse, politischen Nachrichtendienstes und
fremder Kriegsdienste. 1956 vorzeitige Haftentlassung, Abschiebung nach Deutsch-
land, arbeitete als deutscher Staatsbiirger fiir einen Hamburger Zeitschriftenverlag
in Paris. Er stand in den Siebziger- und Achtzigerjahren den Schweizer Medien reue-
los und ausfiihrlich Red und Antwort iiber seine Vergangenheit. — Heinz Biitler: Wach
auf, Schweizervolk!, Die Schweiz zwischen Frontismus, Verrat und Selbstbehaup-
tung 1914-1940, Giimligen 1980. — Lukas Hartmann [Hans-Rudolf Lehmann]: «Da-
vonldufer oder Mitlidufer»?, in: Tages-Anzeiger-Magazin Nr. 6 (1985), S.22-29. —
Vinzenz Oertle: «Sollte ich aus Russland nicht zuriickkehren...?», Schweizer Freiwillige
an deutscher Seite 1939-1945, eine Quellensuche, Ziirich 1997. — Walter Wolf:
Benno Heinrich Schippi, in: Historisches Lexikon der Schweiz Bd. 11 (2012), S. 12.
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gerechte und wehrhaft-starke Eidgenossenschaftr. Weiter heisst es in
den Satzungen, dass der BTE «ideell auf dem festen Boden der natio-
nalsozialistischen Weltanschauung steht und dass er die Verwirklichung
seiner Ziele auf dem Wege der verfassungsmissigen Bildung eines
Mehrheitswillen erstrebt». Als Mitglieder werden ebenfalls nur Schwei-
zerbiirger und -biirgerinnen arischer Abstammung aufgenommen. Die
Bewegung setzt sich zusammen aus einzelnen Gruppen und Gauen, die
einem Obmann unterstehen.

Als Obmann wurde an der Griindungsversammlung vom 7. April
1938 Alfred Zander gewihlt. Anfinglich diente als Publikationsorgan
eine vervielfiltigte Schrift «Der nationale Sozialist»®°. Seit Juli 1938 er-
scheint vierzehntiglich die Zeitung «Schweizerdegen»®®. Verantwortli-
cher Herausgeber ist Alfred Zander, Verlag «Schweizerdegen Ziirichy,
Hauptpostfach 207, seit 2. November 1938 ebenfalls der Vorzensur
unterstellt. Der BTE soll in der ganzen Schweiz ca. 600 Mitglieder
zihlen, die sich hauptsichlich aus ehemaligen Mitgliedern der NF re-
krutieren. Die Ortsgruppe Ziirich weist rund 60 eingeschriebene Mit-
glieder auf. Ortsgruppen haben sich gebildet in Bern, Biel, Interlaken
und in Ludwigsburg (Deutschland). Auf Verlangen der Bundesanwalt-
schaft schwebt gegen den BTE bzw. die leitenden Organe Zander und
Schippi eine polizeiliche Untersuchung durch die Kantonspolizei.
Diese Untersuchung (Post- und Telefonsperre) hat bis jetzt keinen Be-
weis fir eine finanzielle Abhingigkeit von Deutschland erbracht. Da-
gegen ist nachgewiesen, dass der Verlag «Schweizerdegen» (bzw. Zan-
der und Schippi) Schulungsmaterial aus Deutschland erhalten. Zander
und Schippi schreiben fiir deutsche Zeitungen. Schippi gibt Meldun-
gen aus der Schweiz telefonisch an deutsche Zeitungen weiter. Durch
die Postsperre gingen verschiedene Briefe, in denen Zander von Frontis-
ten und anderen Erneuerungsbewegungen als «Nazi» bezeichnet wird
und in denen seine Ziele als unschweizerische bezeichnet werden. Es
scheint, dass man es bei Zander mit einem Anhinger der grossdeut-
schen Idee zu tun hat, obwohl Zander an der Griindungssitzung er-

3 Der nationale Sozialist, Verlag Schweizerdegen, Ziirich, 1938.
96 Schweizerdegen, schweizerisch-nationalsozialistisches Kampfblatr, Verlag Schwei-
zerdegen, Ziirich, 1938.
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WAFFEN-#

EINTRITT NACH VOLLENDETEM 17. LEBENSJAHR

Abb. 2: Von der Kantonspolizei Ziirich sichergestelltes Werbe-
plakat fiir den Eintritt in die Waffen-SS. (Staatsarchiv Ziirich,
Fotodienst der Kantonspolizei Ziirich, Nr. 2855)
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klirte, er bezeichne jeden, der behaupte, er oder der BTE seien fiir den
Anschluss, als gemeinen, niedertrichtigen und dreckigen Liigner. Es ist

auch festgestellt, dass Zander Broschiiren erhielt vom Stellvertreter
Conrad Henleins?”, Karl Franck?®, und dass er auch mit dem U. Bo-

dung-Verlag in Erfurt (Verlag des Weltdienst®, Oberstlt. Fleischhauer!?)
verkehrt. Regelmissig wird ihm der «Reichsjugendpressedienst»'°! und
die «NS-Frauenwarte»'%2, die einzige parteiamtliche Frauenzeitschrift,
zugesandt. Aus einem bei der Postsperre abgefangenen Schreiben geht
hervor, dass Zander den Vertrauensmann der Reichspressekammer in
Stuttgart tiber die Schweizer Presseverhiltnisse orientierte und fiir diese
Arbeit mit 60 RM193 honoriert wurde.

Der BTE ist ebenfalls eine Erneuerungsbewegung, die zurzeit eine
verstarkte politische Propaganda betreibt und die daher fortgesetzt
tiberwacht werden muss. Ob das vorliegende Material fiir ein Einschrei-
ten durch die Bundesanwaltschaft schon gentigt, ist fraglich.

97 Konrad Henlein (1898-1945), sudetendeutscher Nationalsozialist und SS-Grup-
penfiihrer, seit der Einverleibung des Sudetenlandes ins Deutsche Reich 1938 Gau-
leiter und Reichsstatthalter im neuen Sudetengau, 1945 Suizid in amerikanischer
Gefangenschaft.

98 Karl Hermann Frank (1898-1946), Stellvertreter des NS-Reichsprotektors in der
besetzten Tschechoslowakei, 1944 SS-Obergruppenfiihrer und General der Polizei,
der mehrere Massaker verantwortete, 1946 zum Tod verurteilt.

99 Welt-Dienst, 1933 von Ulrich Fleischhauer in Erfurt gegriindetes antisemitisches
Nachrichtenbiiro mit gleichnamiger Zeitschrift, publiziert von Fleischhauers
U. Bodung-Verlag. Seit 1937 kam die anfinglich in drei Sprachen produzierte Zeit-
schrift unter den Einfluss des fiihrenden NSDAP-Ideologen Alfred Rosenberg,
wobei der Welt-Dienst 1939 ins neu gegriindete Institut zur Erforschung der Juden-
frage in Frankfurt am Main iibersiedelte und zeitweise in 21 Sprachen erschien. Die
Herausgabe wurde erst Anfang 1945 eingestellt.

100 Ulrich Fleischhauer (1876-1960), Offizier im Ersten Weltkrieg, Vorsitzender des
Nationalverbandes deutscher Offiziere, Mitglied des volkischen Fliigels der
Deutschnationalen Volkspartei. Fleischhauer griindete 1919 in Perleberg den anti-
semitischen U. Bodung-Verlag, der 1923/24 nach Erfurt umsiedelte. Wurde 1934
im Berner Prozess um das gefilschte Buch «Die Weisen von Zion» als Gurtachter
berufen und widerlegt, ab 1938 im Welt-Dienst entmachtet und verdringt. 1942
Mitglied der NSDAP, 1945/46 in amerikanischer Internierung.

101 Reichsjugendpressedienst, Teil der offiziellen nationalsozialistischen Parteikorres-
pondenz (NSK), deren Hauptschriftfiihrer sie unterstand.

102 NJS-Frauenwarte, Zeitschrift der NS-Frauenschaft, Miinchen 1932-1945.

103 Reichsmark.
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Gemeinsam ist allen Erneuerungsbewegungen, dass sie sich mit Bezug
auf Organisation und politische Anschauung an den Nationalsozialis-
mus anlehnen. Das geht namentlich deutlich hervor aus der Partei-
presse, die einseitig fiir Deutschland und die NSDAP Stellung nimmt.
Am stirksten erscheint die geistige Abhangigkeit beim Volksbund und
beim BTE. Diese beiden Erneuerungsbewegungen miissen gegeniiber
der NF und der ESAP als die gefihrlicheren bezeichnet werden.
Gegen beide schweben, wie oben erwihnt, auf Veranlassung der Bun-
desanwaltschaft polizeiliche Untersuchungen; es soll gegen sie einge-
schritten werden, sobald die gesetzlichen Handhaben dazu vorhanden
sind. Schwierig ist die Frage, ob es opportun ist, auch auf dem Verwal-
tungsweg gegen diese Bewegungen einzuschreiten. Gegen die NF, die
in der letzten Zeit an einem starken Mitgliederschwund leidet, scheint
dies nicht nétig zu sein. Auch bei den anderen Bewegungen, der
NSSAP, der ESAP und dem BTE sind wir mit dem Polizeikommando
der Auffassung, dass zurzeit ein Einschreiten nicht zweckmaissig wire.
Die Mitgliederzahlen der einzelnen Gruppen sind gering. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre zeigen, dass der Boden bei uns fiir nationalso-
zialistische und faschistische Bewegungen im Allgemeinen wenig
fruchtbar ist. Zudem machen die einzelnen Bewegungen sich derart
Konkurrenz, dass sie nicht aufkommen kénnen. Es muss daran erin-
nert werden, dass seit dem Umsturz in Deutschland im Jahre 1933
zahlreiche solche Bewegungen gegriindet wurden und wieder ver-
schwunden sind. Dazu gehoren die mit dem Faschismus sympathisie-
rende Gruppe!®* Fonjallaz!%%, die von Oberstdiv[isionir] Sonderegg-

104 Wolf (wie Anm. 5), S. 57-62.

195 Arthur Fonjallaz (1874-1944), Dr. phil, bis 1923 Oberstdivisionir, 1927-1934 Mit-
glied der Waadtlinder Bauern-, Gewerbe- und Biirgerpartei, 19311933 Lehrbeauf-
tragter an der militirischen Abteilung der ETH, 1932-1934 Mitglied der Heimat-
wehr, griindete 1933 in Rom die Schweizerische Faschistische Bewegung. Fonjallaz
reichte 1932 eine Volksinitiative zum Verbot der Freimaurerei ein, die 1937 abge-
lehnt wurde. 1941 Verurteilung wegen Spionage fiir Deutschland, 1943 auf Bewih-
rung aus der Haft entlassen. — Boris Schneider: Die Fonjallaz-Initiative, in: Schwei-

zerische Zeitschrift fiir Geschichte, Bd. 24 (1974), S. 666-710. — Claude Cantini:
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ger'%€ in Luzern gegriindete Volksfront'%”, die spiter in Eidgendssische

Front umgetauft wurde, die nationalsozialistische Partei!®® des Theo-
g

dor Fischer'??, die eidgendssische Front''® mit Dr. Schiile'!!, Erlen-

Le colonel fasciste suisse, Arthur Fonjallaz, Lausanne 1983. Mauro Cerutti: Musso-
lini bailleur de fonds des fascistes suisses, Les relations entre le colonel Arthur Fon-
jallaz et le Duce, a la lumiére de nouveaux documents italiens, in: Schweizerische
Zeitschrift fiir Geschichte, Bd. 35 (1985), S. 21-46. — Pierre Jeanneret: Arthur Fon-
jallaz, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 4 (2005), S.597. — Numa Graa:
Laffaire Arthur Fonjallaz contre Marcel Jaquieret et consorts. Les autorités vaudoi-
ses et fédérales face a un reglement de comptes politiques dans les années 1930, in:
Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte, Bd. 64 (2014), S. 470-505.

106 Emil Sonderegger (1868-1934), Stickereifabrikant, 1918-1920 Kommandant der
4. Division, 1918 Kommandant der Ordnungstruppen im Ziirich wihrend des Lan-
desstreiks, 1920-1923 Generalstabschef, Bewunderer Mussolinis, forderte im Fron-
tenfriihling 1933 einen autoritir gefiihrten Staat, 1933-1934 Propagandatitigkeit fiir
die Nationale Front und den Volksbund, 1934 Landesfiihrer der Volksfront. — René
Zeller: Emil Sonderegger, Vom Generalstabschef zum Frontenfiihrer, Ziirich 1999. —
Thomas Fuchs: Emil Sonderegger, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 11
(2012), S. 622.

107 Wolf (wie Anm. 5), S. 41-46.

108 Nationalsozialistische Eidgendssische Arbeiterpartei (NSEAP). — Wolf (wie Anm. 5),
S.67-71.

109 Theodor Fischer (1895-1957), dipl. Architekt, 1927 Griinder der rechtsextremen
Organisation «Schweizer Ring», 1931 Griinder und Fihrer der von ihm gegriinde-
ten Nationalsozialistischen Arbeiterpartei beziehungsweise Bund Nationalsozialis-
tischer Eidgenossen. 1933 gehorte Fischer zu den Hauptangeklagten des Prozesses
um die «Weisen von Zion», 1935 Ubersiedlung nach Miinchen, 1937 in Freiburg
im Breisgau, 1943 in Strassburg, 1944 Riickkehr in die Schweiz. In einem neuerli-
chen Prozess von 1945 freigesprochen. — Wolf (wie Anm. 5), S. 507. — Martin Fin-
kenberger: Fischer, Theodor, in: Handbuch des Antisemitismus, Judenfeindschaft
in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Wolfgang Benz u. a., Bd. 2/1, Berlin 2009,
S.234-235. — Michael Hagemeister: Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor
Gericht, Der Berner Prozess 1933—-1937 und die «antisemitische Internationale»,
Ziirich 2017, Kurzbiografie S. 528.

110 Fidgenossische Front, 1937-1939 Eidgenossische Aktion, konstituierte sich 1931
erstmals fiir das Referendum gegen eine Alters- und Hinterbliebenenversicherung,
die 1931 abgelehnt wurde. 1933 von den Briidern Wilhelm Frick (1894-1961),
Rechtsanwalt, sowie Hans Frick (1888-1975), spiter Korpskommandant und Aus-
bildungschef der Armee, wiedergegriindet. Die Bewegung vertrat gleichzeitig wirt-
schaftsliberale Ansichten wie einen autoritiren Staat. — Wolf (wie Anm. 5),
S. 41-46.

"1 Charles Schiile (geb. 1899), Redaktor der 1922-1936 erschienenen Reformierten
Schweizer Zeitung, protestantisches Wochenblatt, 1928 Mitglied des Vorstands des
Eidgenéssischen Vereins fiir reformierte Politik.
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bach, Dr. Hildebrandt!'?, Biilach, Prof. Bernoulli''?, Dr. Frey, Dr. Meier,
Pfr. Gross, der Kampfbund fiir deutsche Kultur!'# in Basel, der im Jahre
1934 gegriindete Bund nationalsozialistischer Eidgenossen!!> mit eige-
ner Zeitung «Eidgendssisches Kampfblatt»!'® und nachher «Eidgenosse»
u.a. Vom polizeilichen Standpunkt aus hat ein Verbot den Nachreil,
dass diese Gruppen ihre Titigkeit illegal weiter betreiben wiirden und
dass ihnen vermutlich schwerer beizukommen wire, als jetzt, da sie, so-
lange sie legal arbeiten, polizeilich kontrolliert werden konnen.

Fiir die Beurteilung der Frage, ob diese Erneuerungsbewegungen
aufgelost werden konnen, ist Art. 56 der Bundesverfassung massgebend.
Die Zustindigkeit der Kantone ist hier unbestritten. Allein man muss
sich fragen, ob nicht aus Opportunititsgriinden eine eidgenossische
Regelung vorzuziehen wire. Der Bund ist, gestiitzt auf Art. 85, Ziff. 7
und Art. 102, Ziff. 10 der Bundesverfassung ebenfalls zustindig. Eine
Auflésung kommt nach der erwihnten Verfassungsbestimmung dann

112 Walter Hildebrandt (1901-1990), Rechtsanwalt und Lokalhistoriker in Biilach,
Prisident der Lesegesellschaft Biilach, Verfasser der Ortsgeschichte «Biilach, Ge-
schichte einer kleinen Stadt» von 1967, erhielt 1986 den Kulturpreis der Stadt Bii-
lach fiir Literatur.

113 Hans Bernoulli (1876-1959), dipl. Architekt, 1919 Prof. fiir Architektur an der
ETH, 1938 Entzug der Lehrbefugnis, nachdem er sich als Freiwirtschaftler kritisch
iiber die bundesritliche Geldpolitik gedussert hatte, 1947 Dr. h. c. der Universitit
Basel, 1947-1951 LdU-Nationalrat. — Werner Schmid: Hans Bernoulli, Stidtepla-
ner, Politiker, Weltbiirger, Schafthausen 1974. — Karl und Maja Nigelin-Gschwind
(Hrsg.): Hans Bernoulli, Architekt und Stidtebauer, mit einem Geleitwort von
Mario Bortta, Basel 1993 (mit Werkverzeichnis). — Dorothee Huber: Hans Ber-
noulli, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 2 (2003), S. 313-314. — Sylvia
Claus, Lukas Zurfluh (Hrsg.): Stidtebau als politische Kultur, Der Architekt und
Theoretiker Hans Bernoulli, Ziirich 2018.

114 Kampfbund fiir deutsche Kultur (KfdK), vélkisch gesinnter, antisemitischer politi-
scher Verein mit Sitz in Miinchen, 1928 vom NS-Ideologen Alfred Rosenberg ge-
griindet, 1934 aufgelost. — André Wehrli: Das «Braune Haus», Die NSDAP Orts-
gruppe Basel, [Liestal] 2010. — Erik Petry: Basel und die Zeit des Nationalsozialismus,
Basler Zeitschrift fiir Geschichte und Altercumskunde, Bd. 119, Basel 2019,

15 Bund Nationalsozialistischer Eidgenossen, von Theodor Fischer (1895-1957) 1931

gegrindet, 1935 liquidiert. — Wolf (wie Anm. 5), S. 67-71

Der Eidgenosse, Kampfblatt der National-sozialistischen Eidgenossen, Bund Na-

tionalsozialistischer Eidgenossen, Ziirich, 1931-1934.
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in Frage, wenn diese Erneuerungsbewegungen als «staatsgefihrlich» be-
trachtet werden kénnen. Burckhardt!'”, Kommentar, 3. Aufl., S. 523
erklart hierzu folgendes: «Die Einzelnen kénnen sich auch vereinigen
zum Zwecke, die Rechtsordnung abzuindern, gesetzliche Reformen
einzufiihren; der Zweck eines solchen Vereins ist nicht rechtswidrig,
weil er nicht dem geltenden Gesetz den Gehorsam versagen, sondern
es abindern will, sofern nur die Abinderung in den verfassungsmassi-
gen Formen angestrebt wird.» Ferner Seite 524: «Sogar die Abinde-
rung der Verfassung darf sich ein Verein zum Ziel setzen. Will er das
Ziel auf dem Wege der regelmissigen Verfassungsrevision erreicht wis-
sen, so ist gegen ihn nichts einzuwenden. Will er sich aber an dieses
Verfahren nicht halten, so kann sein Zweck als unerlaubrt, als verboten
behandelt werden. [...] Staatsgefihrlich ist nicht nur der Verein, wel-
cher die Rechtsordnung gewaltsam, auf verfassungswidrigem Wege ab-
indern will, sondern auch derjenige, der bloss fiir die Idee einer Abin-
derung der Rechtsordnung Propaganda macht, von dem aber unter
den gegebenen Umstinden zu befiirchten steht, dass er selber, die dus-
sere Ordnung stérend, zur Tat iibergehen oder andere dazu verleiten
werde. Daher ist nicht derjenige Verein, der die Abinderung der poli-
tischen Staatsform wiinscht, staatsgefihrlich, sondern nur derjenige,
der irgendeine Abidnderung der bestehenden Rechtsordnung in einer
Weise anstrebt, die tatsichlich zur Stérung der 6ffentlichen Ordnung
fithren kann.» Die Auffassung Fleiners deckt sich mit derjenigen Burck-
hardts. Er erklirt auf Seite 369 des Bundesstaatsrechts: «Als staatsge-
fahrlich aber erscheint ein Verein, wenn er die Authebung und Auflo-
sung aller staatlichen Ordnung tiberhaupt, selbst mit erlaubten Mitteln,
anstrebt oder die Umgestaltung der bestehenden Staatsform oder staat-
lichen Einrichtungen auf andern als verfassungsmaissigen und gesetz-
missigen Wegen herbeiftihren will. [...] Auch wenn die T4atigkeit eines
politischen Vereins politische Girung und Aufregung erzeugt, so darf
sie um deswillen nicht schon verboten werden.» Ob nach den vorste-

117 Walther Burkhardt: Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai
1874, 3. vollst. durchges. Auflage, Bern 1931.
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henden Richtlinien ein Verbot aller oder einzelner Erneuerungsbewe-
gungen als zuldssig erscheint, ist in weitgehendem Masse eine Ermes-
sensfrage. Zweifelhaft wire unseres Erachtens nur ein Verbot der
Nationalen Front, so wie sie heute, nach Abspaltung der extremen
Gruppen, titig ist. Bei den anderen Erneuerungsbewegungen (NSSAP,
ESAP, BTE) ist die Zuléssigkeit eines Verbotes kaum fraglich, nament-
lich im Hinblick auf die Kommunistenverbote der welschen Kantone,
die von der Bundesversammlung durch die Gewihrleistung der ent-
sprechenden Verfassungsbestimmungen als mit dem Vereinsrecht in
Einklang stehend erklirt worden sind. Dabei ist allerdings zu bemer-
ken, dass gegeniiber der Kommunistischen Partei Material fir die
Staatsgefihrlichkeit vorliegt, wihrend es der Polizei bis heute nach
unserem Wissen nur erst mangelhaft gelungen ist, Beweise fiir die ma-
terielle Abhingigkeit dieser Erneuerungsbewegungen vom Ausland
zu erhalten. Neue polizeiliche Erhebungen und Aufdeckung der ins
Ausland reichenden Fiden sind unerlisslich, bevor die Frage der Auf-
16sung dieser Erneuerungsbewegungen gepriift werden kann.

Eine Frage fur sich bildet die Presse dieser Erneuerungsbewegungen,
mit der sich die Interpellation befasst. Uber die Grenzen der Pressefrei-
heit (Art. 55 BV) dussert sich Burckhardt, Kommentar, 3. Auflage,
S.508, wie folgt: «Nicht nur abstrakte Lehrsitze der Wissenschatft,
sondern auch die Grundsitze der Moral und des Rechts, auf denen die
heutige Gesellschaftsordnung beruht, und bestehende staatliche Ein-
richtungen konnen diskutiert und in Frage gestellt werden. Die Rechts-
widrigkeit fingt erst an, wo solche Erérterungen den theoretischen
Boden verlassen und zur Betitigung gesetzwidriger Theorien aufreizen.
Dass diese Freiheit fiir das Geistesleben des Einzelnen und fiir die
gesellschaftliche Ordnung nachteilig werden kann, ist unbestreitbar,
denn nichts biirgt dafiir, dass auch nur die Mehrzahl stets das Unrich-
tige vom Richtigen unterscheidet und dass sich nicht eine Minderheit
Irregeleiteter finde, die selbst den Grundsatz der Unterordnung des
Einzelnen unter die Rechtsordnung nicht mehr anerkennt. Die Bun-
desverfassung steht aber grundsitzlich auf dem Boden, dass die Gross-
zahl der Biirger Urteilsvermogen besitze, um nicht in Irrttimer zu ver-
fallen, die mit der gesellschaftlichen Ordnung unvereinbar sind.» Nach
der Auffassung von Burckhardt, die sich mit der bisherigen Auffassung
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des Bundesgerichtes decke, ist ein Verbot eines Presserzeugnisses also
nicht moglich, wenn es auch noch so antidemokratische Auffassungen
in einer objektiven, sachlichen Weise vertritt. Der Staat kann erst dann
einschreiten, wenn ein Presseerzeugnis geeignet ist, eine Anderung der
bestehenden staatlichen Ordnung mit nichtdemokratischen Mitteln
herbeizufithren. Ob die in Frage stechenden Presseerzeugnisse eine sol-
che Gefahr bilden, ist nicht eine Rechts-, sondern eine Ermessensfrage.
Bei der kommunistischen Presse wurde dies stets verneint und daher
von einem Verbot bisher abgesehen (das temporire Verbot des «Kimp-
fers»''® im Kanton Ziirich erfolgte seinerzeit aus einem anderen
Grunde). Werden die Blitter der Erneuerungsbewegungen verboten,
so verlangt die Rechtsgleichheit, dass auch gegen die «Freiheit»!!® und
andere extrem linksstehende Blitter vorgegangen wird.

Was die Kompetenzfrage anbelangt, so ist fiir ein solches Verbot so-
wohl der Kanton (Art. 55 BV) als auch namentlich der Bund zustindig
(Art. 85, Ziff. 7 und Art. 102, Ziff. 10 BV). Unseres Erachtens sind auch
hier eidgendssische Massnahmen vorzuziehen. Die geistigen Stromun-
gen, die diese Zeitungen vertreten, beschiftigen die ganze Schweiz. Sie
konnen daher nicht durch bloss kantonale Massnahmen in Schach ge-
halten werden. Eine einheitliche Bekimpfung des Kommunismus und
des Nationalsozialismus durch den Bund scheint uns, soweit diese Be-
wegungen mit unseren demokratischen Einrichtungen unvertriglich
sind, unerlisslich.

Eine andere Moglichkeit, diese Erneuerungsbewegungen zu bekimp-
fen, besteht im Erlass von Bestimmungen, die ihre Tatigkeit einschrin-
ken und auf das zuldssige Mass zuriickfithren. Der Bund hat bereits
wiederholt von dieser Méglichkeit gebrauch gemacht. Durch Beschluss
vom 12. Mai 1933, erginzt durch Bundesratsbeschluss vom 1. Juli 1938,
hat der Bundesrat, gestiitzt auf Art. 102, Ziff. 6-8 der BV, den politi-
schen Vereinigungen das Tragen von Parteiuniformen und -abzeichen
und die Verwendung auslandischer Hoheits- und Parteiabzeichen ver-

118 Der Kimpfer, Organ der Kommunistischen Partei Schweiz fiir Kanton Ziirich,
Ost- und Innerschweiz, Ziirich 1921-1936.

119 Freiheit, Schweizerische Volkszeitung, Organ der Kommunistischen Partei der
Schweiz, Basel 1936-1939.

399



boten. Durch Bundesratsbeschluss vom 3. November 1936 betreffend
Massnahmen gegen die kommunistischen Umtriebe wurden, gestiitzt
auf die gleiche Verfassungsbestimmung, der Roten Hilfe!'?? jede poli-
tische Titigkeit untersagt und kommunistische Schulungskurse verbo-
ten. Der Bundesratsbeschluss vom 3. November 1936 verbietet Aus-
lindern die Teilnahme als Redner an politischen Versammlungen, und
durch Bundesratsbeschluss vom 27. Mai 1938 ist die Einfuhr, Heraus-
gabe und Herstellung in der Schweiz von Propagandamaterial kom-
munistischen, anarchistischen, antimilitaristischen und religionsfeind-
lichen Inhalts, aber auch jedes Materials, «das geeignet ist, die innere
oder dussere Sicherheit der Eidgenossenschaft, insbesondere die Unab-
hiangigkeit und Neutralitit des Landes, die demokratischen Einrich-
tungen und die Interessen der Landesverteidigung zu gefihrden», ver-
boten. Die nétigen Grundlagen zum Vorgehen der Erneuerungspresse
sind daher bereits geschaffen, sie miissen nur angewandt werden. Die
doppelte Zustindigkeit auf diesem Gebiet hat zur Folge, dass auch auf
kantonalem Boden zur Einschrinkung der Titigkeit der Erneuerungs-
bewegungen Vorschriften aufgestellt werden miissen. Durch Regie-
rungsratsbeschluss tiber Massnahmen zum Schutze der 6ffentlichen
Ordnung vom 8. Februar 1934 wurden Selbstschutz und Angriffsfor-
mationen politischer Parteien und dhnlicher Gruppen verboten, ebenso
politische Umziige und Versammlungen im Freien bei Nacht. Durch
Verfigung vom 26. April 1935 ordnete die Polizeidirektion fiir einen
Monat die Vorzensur der Zeitung «Der Volksbund» an.

Seit der Annexion Osterreichs'?!' sind gegeniiber den Erneuerungs-
bewegungen folgende Massnahmen durch die kantonale Polizeidirek-
tion angeregt oder angeordnet worden:

1) Bundesratsbeschluss vom 1. Juli 1938 iiber das Anbringen und die
Verwendung auslindischer Hoheits- und Parteizeichen (als Erginzung
des Bundesratsbeschlusses tiber das Verbot des Tragens von Parteiuni-

formen vom 12. Mai 1933).

120 Sabine Hering, Kurt Schilde (Hrsg.): Die Rote Hilfe. Die Geschichte der interna-
tionalen kommunistischen «Wohlfahrtsorganisation» und ihrer sozialen Aktiviti-
ten in Deutschland (1921-1941), Opladen 2003.

121 Der «Anschluss» Osterreichs an das Deutsche Reich erfolgte am 12. und 13. Mirz
1938.

400



2) Beschlagnahme der Zeitung «Die Front» am 13. August wegen eines
den Religionsfrieden stérenden Inserates.
3) Der Regierungsrat sichert am 20. Oktober dem Stadtrat Ziirich
seine Zustimmung zum Verbot einer «Grosskundgebung der ESAP»
am Abend des gleichen Tages zu. Die Versammlung wurde daraufhin
vom Stadtrat untersagt.
4) Der Polizeidirektor verlangt am 22. Oktober in Genf an der Konfe-
renz der Justiz- und Polizeidirektoren in Anwesenheit von Bundespri-
sident Dr. Baumann'?? sofortige energische Massnahmen des Bundes
gegen die Erneuerungsbewegungen und namentlich gegen deren Presse.
Er stellt das dringende Gesuch, das Eidg. Justiz- und Polizeideparte-
ment mochte innert einer Frist von hochstens 14 Tagen die Polizeidirek-
toren der deutschen Grenzkantone zu einer besonderen Besprechung
der Lage einberufen.
5) Erster Erfolg der Genfer Konferenz: Rundschreiben der Schweize-
rischen Bundesanwaltschaft vom 28. Oktober 1938 an die obersten
Polizeibehorden der Kantone betreffend Beschlagnahme von politi-
schem Propagandamaterial (kommunistisches, anarchistisches, anti-
militdrisches, religionsfeindliches und anderes Propagandamaterial,
das geeignet ist, die innere oder dussere Sicherheit der Eidgenossen-
schaft, insbesondere die Unabhingigkeit, die Neutralitit des Landes,
die demokratischen Einrichtungen oder die Interessen der Landesver-
teidigung zu gefihrden).
6) Die Kantonale Polizeidirektion stellt am 2. November 1938 die drei
im Kanton Ziirich gedruckten Blitter «Schweizervolk», «Schweizerde-
gen» und «Angrift» unter Vorzensur.

122 Johannes Baumann (1874-1953), Dr. iur., 1905-1931 freisinniger Regierungsrat in
Appenzell-Ausserrhoden, viermal Landammann. 19111934 Stinderat, 1934-1940
Bundesrat und Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements, 1938 Bundesprisi-
dent, Oberst. — Georg Kreis: Die Riickkehr des J-Stempels, Ziirich 2000, S. 39—
44. — Thomas Fuchs: Johannes Baumann, in: Historisches Lexikon der Schweiz,
Bd. 2 (2003), S.101. — Markus Rohner, Walter Schlipfer: Johannes Baumann
(1874-1953), in: Das Bundesratslexikon, hrsg. von Urs Altermatt, Ziirich 2019,
S.344-348.
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7) Konferenz vom 4. November 1938 unter dem Vorsitz von Bundes-
prisident Baumann der Polizeidirektoren von zehn deutschschweizeri-
schen Kantonen. Alle Kantone fordern vom Bund scharfe Massnahmen.
8) 8. November, Verbot des Vertriebes von Nr. 18 vom 14. November
1938 des «Angriffs» im Kanton Ziirich.

9) 11. November, Verbot von Nr. 16 der von der antifaschistischen Ak-
tion der Schweiz herausgegebenen «Freien Volks-Zeitung»!?3.

10) Schaffung einer besonderen Abteilung «politische Polizei» bei der
Kantonspolizei unter Lt Moser!?4. Die Abteilung verfiigt heute vorliu-
fig tiber sechs ausgewihlte Leute.

Hinzuzuftigen ist schliesslich, dass die Behorden der Stadt Ziirich der
NSSAP (Volksbund) nicht nur jede Versammlung, sondern iiberhaupt
jede Titigkeit auf dem Boden der Stadt Ziirich verboten haben. Des-
gleichen wurde eine von der Kommunistischen Partei auf Montag, den
7. November 1938 beabsichtigte Novemberfeier (21 Jahre Sowjet!) vom
Stadtrat untersagt, ebenso vom Polizeivorstand eine auf 11. November
1938 in der Stadthalle vorgesehene Versammlung der Ortsgruppe Zii-
rich des Bundes treuer Eidgenossen.

Auf Grund der Stadt Ziirich ist ausserdem jeglicher Vertrieb des
«Schweizervolk» verboten.

Zusammenfassend sei folgendes festgestellt: Die auslidndischen, ins-
besondere die deutschen Organisationen zeichnen sich, wenigstens dus-
serlich, durch eine hervorragende Disziplin und Korrektheit aus. Der
Verkehr mit den Funktioniren der deutschen Kolonie vollzieht sich
jetzt reibungslos; offenbar hat das Generalkonsulat an alle deutschen
Mitbiirger strenge Weisung erteilt, sich im Gastland untadelig zu ver-
halten. Es scheint, dass seit der Annexion von Osterreich das Propa-
gandaministerium in Berlin die Methode der «Behandlungy der Schweiz
geindert hat. Man versucht jetzt, mit Hilfe von geeigneten Schweizern
das Ziel zu erreichen. Deshalb kommt den Erneuerungsbewegungen

123 Freie Volks-Zeitung, hrsg. von der Antifaschistischen freigeistigen Aktion, Kultur-
verlag Ziirich-St. Gallen, Ziirich, 1933-1938.
124 Willy Moser (geb. 1908) von Ziziwil BE, Fiirsprech, seit 1939 Leutnant der Kantons-

polizei Ziirich.
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heute und wohl auch in nichster Zukunft eine ungleich grossere Be-
deutung zu, als nur vor wenigen Monaten. Das geht schon daraus her-
vor, dass alle diese Bewegungen einen neuen «Frithling» wittern und
sich offenbar auch eines neuen Auftriebes erfreuen. Die Nationale
Front gibt sich sichtlich Miihe, durch ausdriickliche Betonung ihres
ausschliesslich schweizerischen Charakters neuen Boden zu gewinnen;
alle iibrigen Bewegungen vermehren ihre Propaganda. Auffallend und
beingstigend ist, dass, wie insbesondere aus der Telefoniiberwachung
hervorgeht, der Kreis der Schweizer auch auf der Landschaft, die Inte-
resse an den Erneuerungsbewegungen bekunden, in letzter Zeit im
wachsen ist. Man geht wohl nicht fehl, wenn die Ursache dieser hochst
unerfreulichen Entwicklung im stark depressiven Eindruck gesucht
wird, den das Schicksal der Tschechoslowakei!?> tiberall bei unserer
Bevolkerung hervorgerufen hat. Vielerorts ist eine eigentliche defatisti-
sche Stimmung zu beobachten; das untitige Zaudern der Organe des
Bundes den Blittern gegeniiber mag an dieser bésen Stimmung nicht
unschuldig sein. Auf alle Fille hat sich die verhdngnisvolle Kluft zwi-
schen Bundesrat und Volk wihrend der letzten Wochen in gefihrlicher
Weise vergrossert. Leider hat man in Bern von diesen Dingen nur ge-
ringe Kenntnis. Es ist zu erwarten, dass die Bundesanwaltschaft aus
dem wertvollen Material, das ihr im Laufe der letzten Wochen von Zii-
rich zugestellt worden ist, die richtigen Schliisse zicht.

An der Konferenz in Bern vom 4. November haben wir dem Eidge-
nossischen Justiz- und Polizeidepartement eine Frist von zwei Wochen
gesetzt zur Beantwortung der Frage: Was unternimmt der Bund selbst
und welche Massnahmen tiberlisst er den Kantonen? Von dieser Ant-
wort hingt auch das Tempo der Behandlung der neuen Vorlage unse-
rer Justizdirektion vom 8. November (Gesetz zum Schutz der Demo-
kratie) ab. Auch die von der Polizeidirektion angeordnete Vorzensur
hat nur provisorischen Charakter. Wir sind der Meinung, dass der

125 Mit der «Sudetenkrise» provozierte das nationalsozialistische Deutschland 1938
einen internationalen Konflikt, dessen Ziel es war, die Tschechoslowakei dem
deutschen Reichsgebiet einzuverleiben. Das «Miinchner Abkommen» zwischen
Deutschland, dem Vereinigten Konigreich, Frankreich und Italien vom 29./30. Sep-
tember 1938 bestimmte, dass die Tschechoslowakei das «Sudetenland» an Deutsch-
land abtreten musste. Der Einmarsch der Wehrmacht erfolgte am 1. Oktober 1938.
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Kanton Ziirich zunichst den Bericht von Bern abwarten soll, der nach
den Ausfiihrungen von Bundesprisident Baumann vom 11. November
1938 im Nationalrat in allernichster Zeit den Kantonen zugestellt wer-
den soll. Sollten sich auch jetzt die erwarteten eidgendssischen Verfii-
gungen ungebiihrlich verspiten, wird die Polizeidirektion dem Regie-
rungsrat die notwendigen Antrige unterbreiten tiber eventuelle vom
Kanton zu treffende Massnahmen gegeniiber den extremen Parteien
zur Rechten und zur Linken und ihrer Presse.

Ziirich, den 12. November 1938 Direktion der Polizei:
Briner

404



	Nationalsozialistische Organisationen im Kanton Zürich : ein Geheimdokument des Regierungsrates von 1938

